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A) Kirchliche Gesetze, Verordnungen und

Verfügungen

Nr. 1) 19. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung 
vom 17. r-;'ovember 1996 

Hcfd-41 '!9 l 

7) ;\rt. 52 erhält fol[,'cnde Fassung:

,,11) Die Wahl der .\ltec,ten errolgt :rul·grund der cmJgiilti,;en Vor
schlagsliste in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln unter Lei
tung des Vorsitzenden des Gemeindekirchenrats, steht dieser selbst 
zur Wahl, wird die Wahl durch den Pfarrer geleitet. 

Pommcrsche Ev. Kirche 
Das Kon,i,tmium 
C 10601 - 20/96 

C.rei 1·s\1·ald. l 6.1 1997 ( 2) Die Stimmzeltei h:rben die Vorgeschl:rgcnen in alrh:r!,eti:,cher 
Reihenfolge nach N;rmen, Vornamcr1. Gc:rurund J\nschrilt 1u be
zeichnen und bei Vorgeschlagenen eine Stelle zum ;\nkreu

Nach Beschluß der Landessynode der Pommerschen Evangelischen 
Kirche \ om 17.11.1996 wird nachstehend drrs 19. Kirchengesetz 
zur Änderung der Kirchenordnung vom 2. Juni 1950 in der F:1s
sung vorn 1-L April l 991 (.c\mtsblatt der PEK Nr. 2/1993) verör
rcntlicht, das mit Wirkung \ om 1. Januar 1997 in Kraft tritt. 

Harder 
Konsistori al präsident 

19. Kirchengesetz zur Ändenmg der Kirchenordnung vom 17.
November 1996

Die Lanclessynode hat mit der für Änderungen der Kirchenordnung 
erforderlichen Mehrheit folgendes Kirchengesetz zur Änderung 
der Kirchenordnung vom 2. Juni 1950 in der Fassung vom 14. 
April I C)I) 1 beschlossen: 

1) Art. 44 11ird Art. 44(!)
Art. 44 erhält folgenden (2)
,,(2) Gemeindeglieder, die in Anwendung von Art. l Oder Kirchen
gemeinde angehören, ohne in ihr ihren Wohnsitz oder dauernden
Aurenth:lil zu h,1ben. dürren für d11s Ältestenamt nur mit vorheri
ger Zu:,timmung des KreiskirL·hcnrates aufgcslt'llt werden:'

2) Art. 46 erhält folgende fcJSSung:
,,( 1) Die Wahl der Ältesten erfolgt durch den Wahl ausschuß sowie
die Gemeindeglieder, die sich in eine Wahlliste haben eintragen
lassen.

(2) Dcr\\:1hlausschul\ besteht aus den Mitgliedern des Gemeinde
kirchenrats und des Gcmcimlcbeirats.

(3) In eine \Vahlliste können sich Gemeindeglieder eintrngen las
sen, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Wahl-
1 iste wird im Pfarr:1rnt gel'iihn. i\uf die Möglichkeit der Eintra
gung ist in "ceigneter Weise ii!Tc:ntlich hinzuweisen."

3) Art. 47 e.11tfälll

4) Art. 51 wird wie folgt geändert:
a) ,,(!) ... gemäß Artikel 49 hat ... "
b) ,,(2) ... mindestens 16 Jahre ... "
c) ,,(3) ... der Artikel 44 und 50 Abs. 2 ... "

5) Die bisherigen Art. 48 bis 5 I werden 4 7 bis 50

6) Art. 51 erhält folgende Fassung:
,,Nach Ablauf der im Artikel 50 genannten Fristen stellt der Ge
meindekirchenrat auf der Grundlage der vorläufigen Vorschlagsli
ste unter Berücksichtigung der zugelassenen Ergänzungsvorschläge
und Einsprüche der Gemeinde eine endgültige Vorschlagsliste ent
sprechend Artikel 48 auf."

zen zu enthalten. Es dürfen höchstens so viele Namen angekreuzt 
werden, wie Älteste zu wählen sind; Stimmzettel mit mehr An
kreuzungen sind ungültig. Weiterhin ungültig sind Stimmzettel. 

:r) die eine Verw:1hrung oder einen Vorbehalt gegeniibcr einem 
Vorgeschlagenen enthalten, 

b) die auf andere :-Jamen lauten als in dem Stimmzettel gemäß
der endgültigen Vorschlagsliste aufgeführt sind.

13) Gewühlt sind i11 der Ccstgeselzten Z:rhl zu Ältesten diejenigen,
die die meisten Stimmen crh;tlten haben. Gei Stirnrnen"lcicliheit
an der Grenze der festgesetzten Ältestenzahl entscheidet das Los.

(4) Ehegatten, Geschwister, Eltern und Kinder dürfen nicht gleich
zeitig Älteste derselben Gemeinde sein.
\Verden sie gleichzeitig gewühlt. so nur die W:1hl dcs1enigen.
de,· die höhere Stirn111enz,1hl c1haltcn h:rt: bei Stirnmc11:-:kid1heit
entscheidet das Los.

(5) Das Wahlergebnis wird durch den Vorsitzenden des Gemein
dekirchenrats bekannt gegeben und ist in der Niederschrift zu ver
merken, der alle ab:-:cgebencn Stimmzettel heizurügen sind. Die
t\iederschrilt und die Stinml/.ellcl werden \0111 Gerneindcl-;irchcnrat
in Verwahrung ,;cnornmen.

8) Artikel 56 (3) wird wie folgt geänden:
., ... (Artikel 48 ,-'. bs l, 52 Abs. l) ... "

9) Art. 57 erhält rnlgcnde Fassung:

.,( 1) Gleichzeitig mit der Wc1hl der ,\1 testen werden Ers,1tziilteste 
gewählt, die das Amt eines Ältesten libernehmen, wenn ein zum 
Ältesten Gewählter sein Amt nicht antritt oder wenn ein ,�ltester 
während seiner Amtsdrruer ausscheidet. 

(2) Der Gemeimlcl-;irchenr;1t stellt erlc,rdcrlichenralls :1nhand der
Wahlniederschrift fest. welcher Ers:rtzjltcsler das Amt eines r\ltc
stenübernimmt.

(3) Ist die Liste der Ersatzältesten erschöpft. erfolgt für die Zeil bis
zur nächsten Neuwahl eine Nachwahl in sinngemäßer Anwendung
von Artikel 42 ff."

10) Art. 66 (2) erhält folgende Fassung:

,,(2) Mitarbeiter, die hauptberuflich in der Kirchengemeinde ange
stellt sind, können bis zu 25% der Gesamtzahl der Ältesten (Arti
kel 45) gemäß Artikel 46 im Zusammenhang mit einer angeordne
ten Neuwahl von Ältesten (Art. 47) in einem gesonderten Wahl
gang in den Gemeindekirchenrat gewählt werden. Die Wahl er
folgt in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln. Die Bestimmun
gen des Artikel 52 finden sinngemäß Anwendung. Eine Wahl von 



Heft3-4/ l 997 

1\1it,lf"beitern in den Gemeindckirchcnrnt erfolgt für die Dauer von 
:1cht Jahren. Wiederwahl ist möglich." 

11) Art. 71 (4) wird wie folgt geändert:

.,(4) Die Berufung :n den Gemeindebeirat erfolgt durch den Ge
meindekirchenrat für die Dauer von 4 fahren jeweils nach Yollzo
:ccner Ältestenwahl. Für den Rest clic.ser Zeil können Nach
herut'ungen erfolgen. Die Zusammensetzung des Gemcinclchcirats 
wird durch Kanzelabkündigung oder Aushc1ng ... Artikel 50 Abs. 
2 findet Anwendung ... berichten." 

12) Art. 71 (5) wird wie folgt geändert
... mindestens 3 rn:1I im Jahr zur .

13_1 Art. 73 wird wie folgt geändert: 
.. (1) ... Vorschlagsliste und ... " 

.,(4) ... erfolgt die .Ältestenwahl in sinngemäßer Anwendung der 
Bestimmungen der Artikel 42 IT." 

.. (5) Nach der f\eubildung einer Kirchcngemeincle ist cntsprechcnd 
zu verfahren." 

14) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. J,muar 1997 in Kraft. Aus
führungsbestimmungen dazu erläßt clic Kirchenleitung.

(LSJ 

Nr. 2) Pfarrdienstrecht 

Pommcrsehc Ev. Kirche 
Das Konsistorium 
II/ 1 220-1 - 1/97 

Nachstehend veröffentlichen wir 

ProL Dr. Zobel 
Priises 

Greit'swald,clen 19.2.1997 

- das Kirchengesetz Ober die dicnstrechtlichen Verhtiltnissc der
f'L1rrerinnen um! rr,irrer in der Evz1ngclischen Kirche der Union
1Prmrdienstgeselz - Pfl)G) vo111 15 . Juni 199(1 und

- das Kirchengesetz zur Einführung des Pfarrdienstgesetzes und
zur Anderung der Ordnung und anderer Kirchengesetze der Evan
e=e l i schen Kirche der U nion (Einführungsgesetz zum
PfarnlienstgeseL-: - EGPIDG) vom 15 Juni 1996
Diesen beiden Gesetzen hat unsere Lmdessynode mit Bcschlu!l vom
17.11.1996 zugestimmt und sie wurden durch Beschluß des Rates
der EKU vom 27.11.1996 für unsere Landeskirche in Kraft gesetzt.

-das Kirchengesetz zur Ausführnng des Pfan-dienstgesetzes vom l 5.
Juni 1996 (PIDG) und des Einführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz 
vom 15. Juni 1996 (EGPfDG) Ausführungsgesetz zum
Pfan-dienstgesetz PEK-AG PIDG Pom.) vom 17. November 1996.

Mit diesen 3 Gesetzen wird ab 1.1.1997 das bisherige Pfarrdienst
recht in unserer Landeskirche abgelöst. Gegenstandslos wurde 
damit auch die Regelung hinsichtlich der Abgeordnetenmandate. 
Hierzu wird es in Kürze eine Neuregelung geben, die vorraus
sichtlich der Rechtslage innerhalb der EKU angepaßt sein wird. 
Außerdem wurden die bisherigen Regelungen zur Urlaubsordnung 
aufgehoben, die durch das nun geltende Recht nicht vollständig 
ersetzt werden. Die dazu noch erforderliche Urlaubsordnung wird 
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cbenL1lls in Kürze erlassen. Dis dahin bleibt es bei den bisherigen 
Regelungen. 

Eine inzwischen ebenfalls getroffene Regelung hinsichtlich des 
vorzeitigen Eintritts in den Ruhestand ist durch die neue Rechtsla
ge auf genommen und wird d::iher der Übersieh tl ichkeit wegen hier 
noch nicht veröffentlicht. 

Ilarder 
Konsistorialpräsident 

Kirchengesetz über die dienstrechtlichen Verhältnisse der 

Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen Kirche der 

Union (Pfarrdienstgesetz - PfDG) 

Vom 15. Juni 1996 

Die Synode der Evangelischen Kirche der Union hat das folgende 
Kirchengesetz beschlossen: 

lnldtsübcrsicht 

Präambel 

1. Teil Grundbestimmungen

Geltungsbereich 
Pfarrdienst verh;iltnis 

2. Teil Ordination und Anstellungsfähigkeit

1. Kapitel Ordination

Grundhestimmung 
Verfahren 
Verlust 
Verzicht 
Folgen 
Erneu tc Übcrtrngtmg 
Ruhen der Rechte 
Zust:indigkeit 

2. Kapitel .".nstellungsfähigkeil

Grundbestimmung 
Vorau5'ctmngen 
Sonderregelungen 
Verlust, erneute Zuerkennung 

3. Teil Probedienst, Entsendung

Grundbestimmung 
Voraussetzungen 
Begründung des Dienstverhältnisses 
Entsendung 
Zuerkennung der Anstellungslahigkeit 
Wartestand, Ruhestand 
Beendigung 
Zuständigkeit 

§ 3
§4
§ 5
§6
§ 7
� 8
§9

§ 10

§ 11
§ 12
§ 13
§ 14

§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
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4. Teil Dienstverhältnis auf Lebenszeit

1. Kapitel Begründung des Dienstverhältnisses

Voraussetzungen 
Berufung 
Nichtigkeit der Berufung 
Rücknahme der Berufung 

2. Kapitel Übertragung einer Pfarrstelle

3. Kapitel Dienstaufsicht, Personalakte

Dienstaufsicht 
Einstweilige Maßnahmen 
Führung der Personalakte 
Einsicht in die Personalakte 

§ 23
§ 24
§ 25
§ 26

§ 27

§ 28
§ 29
§ 30
§ 31

5. Teil Führung des Dienstes, Rechte und Pflichten

Grundbestimmung 
Übergemeindliche Verantwortung 
Amtsbezeichnung 
Amtstracht 
Amtsverschwiegenheit 
Seelsorgliche Schweigepflicht, Beichtgeheimnis 
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Anwesenheitspt1icht 
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Sonderurlaub 
Mutterschutz 
Dienstunfähigkeit 
Vertretung im Amt 
Übergabe amtlicher Unterlagen 
Gebot der Rücksichtnahme 

6. Teil Pflichtverletzungen, Rechtsschutz

1. Kapitel Pl1ichtverletzungen

Lehrp11ichtverletzung 
Amtspflichtverletzung 
Schadensersatz 
Schuldhaftes Fernbleiben vom Dienst 
Ersatzvornahme 
Mitteilungen in Strafsachen 

2. Kapitel Rechtsschutz

Allgeme.ines Beschwerderecht 
Rechtsbehelfe 
Zustellungen 

§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
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§ 45
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§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51 
§ 52 
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57

§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
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§ 64
§ 65
§ 66

7. Teil Veränderung des Dienstverhältnisses

1. Kapitel Eingeschränkter Dienst

Grundbestimmung 
Verfahren 
Gemeinsamer Dienst in einer PfaJTstelle 
Befristung 

2. Kapitel Stellenwechsel

Grundbestimmung 
Rat zum Stellenwechsel 
Ruf in eine Pfarrstelle 
Fortsetzung des Dienstverhältnisses 
Ende der Amtszeit bei Befristung 
Abordnung 

3. Kapitel Freistellung

Dienstliche Gründe 
Familiäre Gründe 
Sonstige Gründe 
Verfahren 
Rechtsfolgen 
Ende der Freistellung 
Erziehungsurlaub 

§ 67
§ 68
§ 69
§ 70

§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75 
§ 76 

§ 77
§ 78
P9
§ 80
§ 81
§ 82 
§ 83

4. Kapitel Aufhebung der Übertragung einer Pfarrstelle
(Abberufung) 

Grundbestimmung 
Verfahren 
Vorläufige Maßnahmen 
Rechtsfolgen 

Grundbestimmung 
Rechtsfolgen 

5. Kapitel Wartestand

Verwendung im Wartestand 
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6. Kapitel Ruhestand

Grundbestimmung 
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit 
Rechtsfolgen 
Zuständigkeit 

8. Teil Beendigung des Dienstverhältnisses

Grundbestimmung 
Entlassung aus dem Dienst 
Ausscheiden aus dem Dienst 
Entt-ernung aus dem Dienst 

9. Teil Sonderbestimmungen

1. Kapitel Besondere Dienstverhältnisse

Privatrechtliche Dienstverhältnisse 
Dienstverhältnisse bei Freistellung 
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§ 92
§ 93
§ 94
§ 95

§ 96
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§ 99

§ 100
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2. K1p1tcl Dicnstvcrhliltn1ssc a11Bnl1:1lh einer Glicdk11d1c

Dienst in der Evangelischen Kirche cler Union 
Ordinierte Thcolo'.,'cn im Dienst kirchlicher Weite 
mit eigener Rechtspersönlichkeit 

10. Teil Schlußhcstimmungcn

Zustlincligkeiten 
,"',usfl.ihrnngs- uncl Erglinzungsbestimmungen 
l nkrartrcten

Präambel 

§ 103

� 104 

§ l 05
� 106
� 107

Jesus Christus hat seiner Kirche den Auftrag zu Zeugnis und Dienst 
in der Welt gegeben. 

Den Au ltrng zur ötk:ntlichen Verkündigung des Wo11cs Gottes und zur 
Ve1waltung der Sakrzimente erteilt clie Kirche durch die Ordination. 

Die W,1hrnchmu11g dieses ;\ul°Lragcs findet in den Bestimmungen 
über Amt und Dienst der Pfarrerinnen und Pfarrer eine rechtlich 
geordnete Gestalt 

1. Teil Grundbestimmungen

� 1 
Geltungsbereich 

( 1) Dieses Kirchcn�csetz regelt das Dicnstverh;iltnis der Fr:1ucn und
:Vlänncr. die von Jcr Evangelischen Kirche der Union oder einer
ihrer GI iedkirchen zur Pfarrerin oder zum PfaITer berufen werden.

(2) Dieses Kirchengesetz. regelt rcrner das Dienstverhiiltnis der
Frauen uncl Miinner, die in den p!°Jrramtlichen Probedienst
(Entsendungsclienst) berufen werden.

§ 2
Pfarrdienst verhjJ tnis 

( l) Das Pfarrdienstverhältnis ist ein kirchcngesetzlich geregeltes
öffentlich-rechtliches Dienst- und Treueverhiiltnis. Es wird auf
Lebenszeit begrümlct.

(2) Prarrerinnen und Pfarrer sind an clie Ordnungen der Kirche
gebunclen. Die Kirche gewährt ihnen Schutz uncl Hirsor:::e in ih
rem Dic,l)t und i11 ihrer Stellung als Pf:1rrcrin11c·n uncl P1·:1rrcr.

2. Teil Ordination und Anstellungsfähigkeit

1. Kapitel

Ordination

§ 3
Grundbestimmung 

(1) Der durch die Ordination erteilte und mit ihr übernommene
Auftrag begründet dns Recht und die Pflicht der Pfan-erinnen und
Pfarrer zur öffentlichen Verkündigung des Wortes Gottes und zur
Verwaltung der Sakrnmente.

(2) Die in der Ordinntion begründeten Rechte und Pflichten sind
für Ordinierte, die in einem Pfarrdienstverhältnis stehen, zugleich
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§4
Vcrf;1hrcn 
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(1) Die Beantragung uncl die Anordnung der Ordination richten
sich nach gliedkirchlichcm Recht. Die Ordin:ition soll in clcr Re
gel nur \·oll zogen werden, \Venn die Begründung eines PL11rdicnst
verhältnisses beabsichtigt 1st. Sie ist spiitestens mit cler Einfüh
rung in die erste Pfarrstelle zu verbinden.

(2) Vor der Entscheidung über die Ordination ff1hren die mit der
Ordination Beauftragten mit den zu Ordinierenden ein Gespräch
fihcr die Voraussel1.11ngcn 1111d die Bedeutung der Onlin:itiun. Eine
Versagung der Ordination ist auf Verlangen zu begründen; eine
kirchengerichtliche Nachprüfung findet nicht stJtt.

(3) Die Ordination wird in einem öltcntlichcn Gottcsdic11st nach
der Ordnung der Agende vollzogen. Lber die Orclinalion wird eine
Urkuncle ausgestellt sowie eine Niederschrift gduligl, d:e von den
Beteiligten 11ntcr1ciclrnct wird.

§ 5
Verlust 

(!) Recht und Pflicht zur öffentlichen Wonvcrkündung und 
S;1kramc11tsvc1-w,iltung gehen verloren 
I. bei Rücknahme der Berufung in (fas Dienstverhiiltnis

gemäß§ 26.
2. hei Entl,1ssung ,ms dem Dienst 0 (!7,
3. bei Ausscheiden aus dem Dienst Jcr Kirche gemäß 98,
4. bei Verlust der Anstellungsfähigkeit gerniil3 14,
5. auf:crund einer Entscheidung in

einem Lchrl1c,111standungsvcrl·;1hrcn oder
6. aufgrund einer Entscheidung in einem Disziplinarverfohren.

(2) Bei einer Entlc1s.rnng aus dem Dienst gcmfü; i 97 können Recht
und Pllicht zur öffentlichen Wortverkündigung und SJkrnments
verwaltung auf Antrag unter Vorbehalt des Widenufs belassen wer
den, wrnn die künf'tigc Tiiti:ckcit im deutlichen Zusammenh,1ng mit
dem Verküncligungsauftrag steht oder wenn erwartet wen.Jen kann, 
daß die oder der Entlassene nach MDßgabe von Zeit und Kraft am
Dienst clcr ö!Tentlichcn Wot1Ycrkündigung uncl SaKrJmcntsvcrw;1llung
weiterhin teilhat. Der Antr<ig ist innerhalb eines :\lonats n,1ch eiern
Eingnng der Mitteilung nnch § 97 AbsJtz 3 Sntz 3 bei der zuständigen
Stelle zu stc.1 lcn. Diese entscheidet üher den Antrng endgültig. Bis zur
Entscheidung d,irt d,1s Recht rnr öffcntl 1chen Wun \·crkiimligung uncl
Snk.ramentsverwc1ltung nicht ausgeübt werden.

(3) Sind einer Pfarrerin oder einem Pfarrer Recht und Pflicht wr
öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwnltung belas
sen worden. so gelten bei Beendigung der neuen Ttitigkeit die Ab
stitze I und 2 entsprechend.

(4) Der Verlust wird mit dem Tage wirksam, den die zuständige
Stelle festsetzt.

§ 6
Verzicht 

Recht und Pflicht zur öffentlichen Wortverkündigung und Snkrn
mentsverwaltung gehen durch Verzicht verloren. Der Verzicht ist 
schriftlich oder zu Protokoll der zuständigen Stelle zu erklären. Er 
wird mit eiern Tage wirksam, den die zuständige Stelle festsetzt. 
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§7
Folgen

Amtsblatt 

(1) Mit dem Verlust von Recht und Pflicht zur öffentlichen Wort
verkündigung und Sakrnmentsverwaltung geht auch dieAnstellungs
föhigkeit verloren sowie das Recht, dieAmtsbezeichnung zu führen
und die Amtstrncht zu tragen. Die Ordinationsurkunde und die Ur
kunde über die Anstellungsfähigkeit sind zurückzugeben.

(2) Der Verlust ist im kirchlichen Amtsblatt bekanntzumachen.

98 

Erneute Übertragung 

( 1) Recht und Pflicht zur öffentlichen Wortverkündigung und
Sakramentsverwaltung können wieder übertragen werden. wenn
eine erneute Beauftragung mit einem pl'arramtlichen Dienst erfol
gen soll. Die Ordination wird nicht wiederholt.

(2) Für die erneute Übertragung ist die Gliedkirche zuständig. die
den Verlust festgcstclll hat. Eine andere Gliedkirche kann die er
neute Übertragung aussprechen, wenn die zuständige Gliedkirche
nich.t widerspricht.

(3) Die Ordinationsurkunde und die Urkunde über dieAnstellungs
föhigkcit sind wieder auszuhändigen oder erneut auszustellen. � 7
Absatz 2 gilt entsprechend.

� 9 
Ruhen clcr Rechte 

Die zuständige Stelle kann das Ruhen von Recht und Pflicht zur 
ölTenllichcn Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung fest
stellen, wenn Ordinierte aufgrund einer psychischen Krankheit oder 
einer geistigen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angele
genheiten zu besorgen. 

� 10 
Zustlindigkcit 

Zuständige Stelle im Sinne der§§ 5. 6 und 9 ist für Pfancrinnen 
und Pfarrer im Dienst der Evangelischen Kirche der Union die 
Kirchenkanzlei, für Pfarrerinnen und Pfarrer im Dienst einer Glied
kirchc das Konsistorium (Landeskirchenamt) dieser Gliedkirche. 
Für BctrolTenc, die nicht mehr im Dienst der Evangelischen Kir
che der Union oder einer ihrer Gliedkirchen stehen, ist die Stelle 
zuständig, die Recht und Pllicht zur öffentlichen Wo1tverkündigung 
und Sakramentsvcrwaltung gemäß � 5 Absatz 2 belassen hat. 

2. Kapitel Anstellungsfähigkeit

� 11 
Grundbestimmung 

(l) Die Anstellungsfühigkeit wird in der Regel nach Bewährung
im pfarramtlichen Probedienst (Entscndungsdienst) zuerkannt.

(2) Über �ic Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit entscheidet das 
Konsist01ium (Landeskirchenamt). Es stellt daiüber eine Urkunde aus. 

(3) Die in einer der Glicdkirchen erworbene Anstellungsfähigkeit
wird von der Evangelischen Kirche der Union und allen ihren Glied
kirchen anerkannt. Liegt der Anstellungsfähigkeit eine Ausbildung
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zugrunde, die nicht in alJen Gliedkirchen als Pfarrausbildung vor
gesehen ist. so können andere Gliedkirchen sie allgemein oder im 
Einzelfa11 anerkennen. 

(4) Die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit begründet keinen
Anspruch auf Berufung in ein Dienstverhältnis. Das gl iedkirchlichc
Pfarrstel lenbesetzungsrecht bleibt unberührt.

§ 12
Voraussetzungen 

DieAnstellungsfähigkeit kann nur Bewerberinnen und Bewerbern 
zuerkannt werden, die sich im Glauben an das Evangelium gebun
den wissen, am Leben der christlichen Gemeinde teilnehmen und 
deren Gaben sie für den Dienst der Verkündigung geeignet erschei
nen lassen. Die Zuerkennung de1· Anstcllungsftihigkcit setzt ferner 
voraus, daß 

l .  die nach den geltenden Kirchengesetzen über die PCarraus
bildung vorgeschriebene wissenschafllichc und praktische
Ausbildung durchlaufen und die theologischen Prüfungen mit 
Erfolg abgelegt sind und 

2. die Ordination vollzogen ist oder die Voraussetzungen für die
Ordination gegeben sind.

� 13 
Sonderregelungen 

( 1) Bewerberinnen und Bewerbern, die in einer nicht der Evange
lischen Kirche der Union angehörenden Glicdkirchc der Ev,1ngc
lischen Kirche in Deutschland eine Anstellungsfahigkeit erwor
ben haben, kann dieAnstellungsfähigkcit zuerkannt werden, wenn

1. der Nachweis einer gleichwertigen wisscnschafllichen und
praktischen Ausbildung erbracht ist,

2. die übrigen Voraussetzungen von � 12 erl'üllt sind und

3. durch ein Übernahmegcspriich festgestellt wird. daß sie für
den Dienst innerhalb der Evangelischen Kirche der Union
geeignet sind.

(2) Die Bestimmungen des Absatzes I finden entsprechende An
wendung bei der Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit an Hoch
schullehrerinnen und -lehrer cler evangelischen Theologie. sol"ern
diese die Anstellungsfähigkeit nicht bereits gcmiiß i:i 11 erworben
haben. Von dem Nachweis einer praktischen Ausbildung kann in
Ausnahmefällen abgesehen werden:

(3) Akademisch ausgebildeten Thcologi1111c11 und Theologen aus
anderen evangelischen Kirchen und Kirchengemeinschaften knnn
die AnstellungsHihigkeit nach angemessener Vorbereitung und
aufgrund eines Kolloquiums zuerkannt werden. Nicht akademioch
ausgebildeten Predigerinnen und Predigern aus soichcn Kirchen
und Kirchengemeinschaften kann die Anstcllungsf

l

ihigkcit zuer
kannt werden, wenn sie nach näherer Bestimmung der geltenden 
Kirchengesetze über die Pfanausbildung die Zweite Theologische 
Prüfung abgelegt haben. 

(4) Akademisch ausgebildeten Theologinnen uncl Theologen. die
aus einer nicht evangelischen Kirchengemeinschaft zur evangeli
schen Kirche übergetreten si'nd, kann dieAnstcllungsföhigkeit nach
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angemessener Probezeit und aufgrund einer besonderen Prüfung 
zucrkannl werden. 

(5) Predigerinnen unc' Predigern im Sinne des Kirchengeselzes
über cL1s Amt des Predigers in der Ev,tngelischcn Kirche der Uni
on und vergleichbaren Personen kann nach Maßgabe des glied
kirchlichen Rechts au:grunJ der zweiten Theo:ogischen Pnil'ung
oder frühestens zehn Jahre nach der Ordination aufgrund einer
besonderen Prüfung die Anstellungsfähigkeit zuerkiinnt werden.
Die be,ondue Prlifung erstreckt sich aur die von clcr Kirchen
leitung zu bestimmenden Prüfungsfricher: die PrüfungsZ1nforde
rungen in diesen F'ächcrn müssen denen Jer Zwcitcr1 Tl1colvgi
schcn P1·iifung cntsrrcchcn

(6J � 11 Ah,<1tz 4 hlci 1t unbuiihrt. 

� 14 
Verlust. erneute Zuerkennung 

( 1 J Die Zuerkennung der 1\nstcllung 0J,ihigkcit karrn. soL,nge ein 
Ptr.rrdienstverhältnis auf Lebenszeit nicht begründe: worden ist. 
zurückgenommen wccclcn. wenn Tatsachen bcbnnt werden, deren 
Kenntnis der getroffenen Entschciclung cntgegengeslirnden hfüte. 

Sind seit der Zuerh:enm.ng der Anstcllungsfdhigkcit mehr als 
fünf Jahre vergangen. ohne daß ein Pfarrdienstverhiiltnis begrün
de, worden isl, so k,rnn das Forlbeslehen clerAnstellungsfühigkeit 
vom Ausgang r.incs Kolloquiums ahh:ingig gemacht werden. 7u
stiindig für cl i e Entschei du[lg über einen Widerruf der Anstellungs

isl Jic G liedkircli,:, bei der ein Dienst vcrhl1ltnis bcgr(in
dei werden soll. im Einvernehmen mit der Gliedkirche. die die 
Anstellungslzihigkeit werkannl hal. 

(3) Mit dem Verlust derAnstellungsftihigkeit n,1ch den Absätzen 1
urcl 2 erlöschen Recht und Pflicht zur öffentlichen Wurl
verküncligung und Sakrarnentsvcrwaltung.

(4) Bei Vcrlw;t clcr Anstcllungsliihig,;cit sind clic l 'rkundc ühcr
die Zuerkennung und die ürdinalionsurkunde zurückzugeben.

(5) Werden R.echt uncl Prlicht wr ölfentlichen Wortverkündigung
und Sakr;iments\'crw,1l tung wieder übertragen. so ist damit die er
neute Zuerkennung clcr Anstcl!u11gsLihigkcit vcrhundcn.

3. Teil Probedienst, Entsendung

§ 15
Grundbestimmung 

(l) Der Probedienst (Entsendungsdienst) geschieht in einem
kirchcngesetzlich geregelten öffentlich-rechtlichen Dienstverhält
nis auf Probe.

(2) Die Dienstbezeichnung irn Probedienst (Entsendungsdienst)
lautet „Pfarrerin" oder „Pfarrer" mit dem Zusatz „zur Anstellung"
(,,z.A."), soweit das gliedkirchliche Recht nichts anderes bestimmt.
Der Zusatz entfällt bei Pfarrerinnen und Pfarrern im Probedienst
(Entsendungsdienst), denen die Anstellungsfähigkeit bereits zu
erkannt ist.

(3) Pfarrerinnen und Pfarrern zur Anstellung sind Geistliche im
Sinne der Gesetze. Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes gel
ten entsprechend, soweit sie nicht die Übertragung einer Pfan-stel!e
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vorciussetzen oder im folgenden nichts anderes bestimmt ist. 

§ 16
Vornusselzur1ger1 

( l) In den Probedienst (EntsendungsdienstJ kann nur berufen wer
den, wer die Vor:,ussclwngcn n:1ch � 23 �1r. 1 und 3 u11d * 12
erfüllt; � 11 Ahs,1tz 3 Satz 2 findet entsrrechencle Anwendung.
Bewerberinnen und Bewerber dürfen. sofern d:1, Konsistorium
(L1nclcskirchcnilmt) im Ein1.clfoll keine Ausnahme zul:iet höch
stens 35 Jahre alt sein.

(2) In den Prnbeclienst (Entsendungscliensr) können ;iuch Bewer
berinnen und Bewerber berufen werden. die die Anstellungs
fohigkeit besitzen und deren Übcrrwhmc in ein Dirnstved1iiltnis
auf Lebenszeit be(1bsiehtigt ist.

� 17 
Begründung des Dienst verhfünisses 

(!) Das Dienstverhältnis wird durch die Berufung zur Pfarrerin 
oder zum PL1!'rcr zur Anstellung Jcgründel. 
(2) Die Berufung wird mit clerAushiindigung cler Rerufungsurkuncle
zu dem 1n ihr bezeichneten Tag wirksnm. Die Berufungsurkunde
rnu/.\ ::iußcr dem Nc1rncn. dem Gcbwtsck:Lurn und dem Gcbu1 tsort die
ausdrückliche ErkH-irung enthalter.. daß die oder der Be:rufene in den
pfamuntliehen Probedienst tEntsendungsdiensl) berulen wird.

§ 18
Enlsc:1Jung 

(l) Pfarrerinnen und Pi'mrer zur Anstellun)2 können in jerJen ihrer
Ausbildung cntsprechcnclcn Dienst crnsanclt wcrLIL011: sie können
insbesondere mit der Versorgung einer Pfarrstelle beziuftragt ocer
1n eine sLandigc Stelle lür Pfc1ncrin11rn uml Pfoncr zm J\nstcllung
eingewiesen werden. Das jeweilige Leitungsorgan ist v0rher 1,u
hören. Die Entsendung kann aus dienstlichen oder wichtigen per
sönlichen Gninclcn gc:indcrt wcrclcn.

(2) P1·arrcrinnc:n und Planer zur ,\nslcilung crh:illcn eine Dicnsl
anwcisung. /\uch wenn sie einer Pfarre1·in odCf' einem Pfr11Ter wr 
Hilfeleistung z:ugewiesen werden. ist i1nen wenigstens ein Aufga
bcngch:ct in °clbsriindigcr Verantwortung z11 (ihcrlrag,'.n. 

(3) Sorcrn Pfarrerinnen uncl PLmer zur· Ar1,tellu11g noch nichl or
diniert sind. soll mit der Entsendung c:in \'Orliiui'iger Au1lrag zur
öffentlichen Wortverkündigung und Sakramcntsverwaltung erteilt
werden„ 

(4) Pfarrerinnen und Pfarrer zur Anstellung werden nach der Ent
sendung der Gemeinde in einem Gottesdienst vorgestellt.

§ 19
Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit 

(1) N;ich Ablauf von drei Jahren ist über die Zuerkennung der An
stellungsfähigkeit zu entscheiden. Die Zeit kann im Einzelfall aus
besonderen Gründen bis auf ein Jahr verkürzt oder um höchstens
zwei Jahre verlängert werden. Die genannten Fristen verlängern
sich um die Zeit einer Freistellung.

(2) Ergeben sich Zweifel an der Eignung für den pfnrramtlichen
Dienst. so soll dies alsbald. spätestens zwei Jahre und sechs Mona-
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tc 11c1eh l:kginn des Pn\hcdicnstcs (Entscndung,dicnstcs) mitge
teilt werden. Den Betroffenen ist Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu ."eben. 

Lingstcns vier Jahren ein Dicnst\erlüiltnis au1· Lcbl'!lszcit nicht 
begründet worden ist. 

(5) Bei der Entlassung nach AbsJLz 2 SJtz Nr. 1 und Satz Nr. 2 und
(3) Durch glieclkirchlichcs Recht können clie Frist nach ,\bsatz 1 :\hsatz 3 sind folgende Fristen einzuhalten:
Satz l au!' zwei Jahre und die Frist nach Absatz 2 Satz I auf ein
Jah1· und sechs 1'lonate festgesetzt werden. bei einem Probedienst (Entsendungsdienst)

(4) Nach der Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit wird das bis zu einem Jahr ein Mon::it zum Mom1tsschluß. 
sechs \\'ochrn zurn Schluß des 
Kalendervierteljahres, 

Dicnstvcrlüillnis fortgc,ctzl. Die Zeit der Fortsct1.ung soll Z\1ei \ ,m n1chr ,ils einem J,1hr 
Jahre nicht überschreiten, es sei denn. daß Betroffene auf ausdrück-
liclll'n Wunsch der Kin.:hcnlcitung die Ikreitscha!'t erkLiren. \1ci- \ un mehr ;ils drei fahren d,ci Monate zu111 Schluß cks 

KZ\ lendervi erte ljahrcs. ter im Probedienst (Entsendungsdienst) zu verbleiben, um einen 
S<,ndccm1ftrng zu crl'iilkn. 

� 20 
\\';trtesL!nd, Ruhestaml 

( 1 J Pfarrerinnen und Pfarrer zur J\n,tcllung können nicht in Jen 
Wartestand versetzt werden. 

(2) Sie sind in den Ruhestand zu versetzen. wenn sie infolge Krnnk
hcit. Verictlung mlcr scmsligcr ßc,ch:idig1111g, die sie ,ich ohne
grobes Verschulden bei Ausübung oder ::ius Veranlassung des Dien
ste, wgcwgcn haben. clicnst11nl':ihig gew(lrdcn sind.

(3) '\/ach der Zuerkennung der i\nstcllung.sföhigkcit sind sie auch

(6) Vor der Entscheidung über die Enfü1ssung ist den Betroffenen
Gelegrnheit zur Ste llungnahmc 7ll gehen. Dit Entscheiclt1ng ist
schriftlich zu begründen und zuzustellen.

17) Sind Betroffene bereits ordiniert, su findet � 5 i\bsZ1tz I Nr. 2
und Absi:\tze 2 und 3 entsprechende Anwendung. soweit das <clied
�1cchlid1e Recht nichts amkres hcstimrnl.

18) Im F:1llc der Entl,1ssung wird ein Clbcrg;in�:sgeld n,1cil \Ld.\g,1-
be besonderer gliedkirchlicher Bestimmungen gewiihrt. Hat der
Prnhcdicnsl (Fntsendung,Liicnsl) lhnger als ll'irn .lnhrc gcd,1ucrL
so kann ein\\ idenutlicher UnterhZlltsbeitrag bewilligt werden.

d::inn in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie aus anderen Grün- § 22
den clien,tunf'iihig gewl,rden sincl. Dies set1t vorzws. ciZ1ß sie eine Zustiincligkeit 
Dienstzeit von mindestens rnnr Jahren abgeleistet haben. Ist diese
Vor::iussctzung nicht erfüllt, so sind sie zu entlassen. Zuständig für Entscheidungen nach den�� 16 bis 21 ist ,(ir Pf:merin-

11en und Pr:mcr im Dienst der EY:1ngelisc',1en Kirche der Union die 
§ 21 Kirchenkanzlei, für Pfanerinnen und Pfarrer im Dienst einer Glied-

Bccndigu11g kirche LLls KP11,istori11m (l .:1ndeskirchemmt) di,·,;er Glic·dki1d1e. 

(1) D:1s Dicnsl\L'1·hiiltn;.s ende! in der Regel durch die ßnufun'-'. in 4. Teil Dienst,e1·hä!tnis auf Lebenszeit
ein Dicn,t\·crhtiltnis auf Lebenszeit.

(2) DZ1s Dienstverhältnis kann durch l::ntlassung beendet werden,

1. wenn eine clcr Vornussetzungen ft.ir die Berufung nach§ 16
weggefallen ist. ohne daß ein Fc1ll von q 20 Absatz 2 vorliegt,

1. K,1pilel ßcgriindnng des Dienstverh:iltnisses

� 2:, 
Vu1 aussctzungcn 

Zur PL1rrerin oder �um PLHTcr riur Lebenszeit kann nur bcrul'cn 
2. wenn ein Verhalten rnrliegt. das bei Pfarrerinnen und Pfarrern werden, wer

;1ul lchens;:cit eine Diszq1linrnrn,1/.lmlm1c. cli,; nur durch
gerichtliches Urteil verhiingt werden bnn, zur Folge hi:\tte, 
oder 

3. wenn ein Fall vorliegt. der bei Pfarrerinnen und Pfanern auf
Lebenszeit eine Versetzung in den Wartestand nach
� 88 Absatz I zur Folge hätte.

Es kann ferner vor der Zuerkennung der Anstellungsföhigkeit durch 
Entlassung beendet werden. wenn aufgrund der Feststellung man
gelnder Bewährung berechtigte Zweifel ::m der Eignung oder Be
fiihigung rür die Führung eines Pfarramtes bestehen. 

(3) DZ1s Dienstverhältnis ist durch Entlassung zu beenden, wenn
die Zuerkennung der Anstellungsrtihigkeit versagt worden ist.

(4) D::is gliedkirchliche Recht kann bestimmen, dc1ß dc1s Dienst
verhältnis endet oder durch Entlassung beendet werden kann, wenn
nach Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit bis zum Ablc1uf von

1. vollberechtigtes Glied einer Glicdkirche der Evc1ngclischen
Kirche in Deubchland ist, 

2. dc1s 45. Lebensjahr in der Regel noch nicht vollendet h,H.
3. frei von gesundheitlichen Beeinträchtigungen ist. die die

Ausübung des pfarramtlichen Dienstes wesentlich hindern
würden. und

4. die Anstellungsfähigkeit besitzt und ordiniert ist.

§ 24
Berufung 

(1) Das Dienstverhältnis auf Lebenszeit wird durch die Be111fung
zur Pfarrerin oder zum Pfaner der Evangelischen Kirche der Uni
on oder einer ihrer Gliedkirchen begründet.

(2) Die Berufung wird mit der Aushändigung der Berufungsurkunde
zu dem in ihr bezeichneten Tag wirksam. Die Berufungsurkunde
muß außer dem Namen, dem Geburtsdatum uncl dem Geburtsort
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die ausdrückliche [rkl;irung enthalten. ,laß die oder der ßcruCcne 
in das Pforrdienstvcrl1altnis berufen\\ ird: sie kann die ühcnr;1ge
ne Pfarrstelle, den Dienstsitz und dieAmtsbezeicnnung enthC1lten. 

(3) Die Begründung des Dienstverhältnisses ist in der Regel mit
der erstmaligen Übertragung einer Pfarrstelle verbunden. die bei
ci ner Kirchengemeinde, einem Kirchenkreis, einem aus solchen
Ki",rperscha1kn gebildeten Verband, L'iricr Ciliedkirchc o,kr der
Eqngelischen Kirche Jer Union (Anstellungskörperschaft) errich
tet ist.

§ 25
Nichtigkeit der Berufung 

1 1) Eine Berufung ist nichtig 

1. wenn sie von einer unzuständigen Stelle ausgesprochen
wurde oder

2. wenn die oder der Berufene zur Zeit der Berufung zur
Besorgung aller A,ngelegenheiten unter Betreuung srnncl.

121 Das Konsisturium /Lamlcskirchcnz11n1) kann, sob,ild ihrn ein 
Nichtigkcitsgrund bekannt wird, jede weitere Führung der A.mts
gesehäfte verbieten. 

(3) Das Konsistorium (LandeskirchenC1mt) stellt die Nichtigkeit
!"cst. Die gezahlten Dienstbezüge können belassen werden.

t-+) Die Feststellung der Nichtigkeit hat ;1u1· die Ciültigkcit der bis 
dahin vollzogenen dienstlichen Handlungen keinen Einfluß. 

§ 26
Rücknahme der Berufung 

1 1 i Eine Berufung kZinn zurückgenommen werden, wenn ,ic durch 
T;:iuschung oder ZiuC zindere unredliche Weise herbeigeführt wurde. 

(2) Die Rücknahme kann nur innerhZJlb von sechs MonC1ten erfol
gen, nachdem das Konsistorium (Landeskirchenamt) von dem
Rücknahrnegruml Kc-nntnis erl:rngt h;1t. Vor cler Rückn,1hme ist
der oder dem ßctrollcncn Cielegcnhcit zm Äußerung zu geben.

(3) Die Rücknahme erfolgt durch dzis Konsistorium (Landes
kirchenamt); sie ist der oder dem Betroffenen unter Angabe der
Ciründe bekanntzugeben.

1-+) Bis zur Entscticiclung über die RiJcknahrnc kann clic (>der der 
BctrolTenc bcu1faubl werden. Die Entscheidung über die ßeur
Jaubung unterliegt nicht der kirchengerichtlichen Nachprüfung. 

(5) Die Rücknahme der Berufung hat auf die Cililtigkeit der bis
dahin vollzogenen diensllichen Handlungen keinen Einfluß.

2. Kapitel Übertragung einer Pfarrstelle

§ 27

(1) Die Übertragung einer Pfarrstelle geschieht in der Regel ohne
zeitliche Begrenzung.

(2) Pfarrstellen, die für besondere Aufgabenbereiche errichtet wor
den sind, können für eine begrenzte Zeit, mindestens jedoch für
sechs Jahre, übertragen werden. Die Zeit kann mit Zustimmung
der Pfarrerin oder des Pfarrers verli:ingert werden. Das glied-
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kirchl1L hc Recht kann bcsr1m111en, dal3 auch :1n,len: Pfarrstellen 
für eint' t:iegrenzte Zeit l1bt'rtr:1gen werden ki_111nc·11. 

(3) Pfarrerinnen und Pfarrer werden in einem Ciottesdienst in ihre
Pfarrstelle eingeführt. Cber die Übertragung clcr Pfarrstelle wircl
eine Urkunde ausgestellt. Diese enthält den Namen der Pl.arrerin
oder des Pfarrers. die übcrtr:1gcne Pfarrstelle. clen Dienstsitz, die
Amt,ho.eichnung und den Zeitpunkt der l_lbc1tr:1gung sowie im
Falle des Absatzes 2 deren Befr istung.

(4) Im übrigen richtet sich die Übertragung einer Pfarrstelle nach
gliedkirchlichen Recht.

3. Kapitel Dienstaufsicht, Pe1·sonalakle

§ 28
Dienstaufsicht 

(!) Die Dienstaufsicht über clie PfaJTerinnen und Pfarrer liegt bei 
clen SLq•erintendentinncn und SuperintcmlcntL'.n (Krcisobcr
pl-arrcrinncn und Kreis,1bcq,farrcrn) sowie kirn Konsisto1·ium 
(Landeskirchenamt), SO\\ cit das glieclkirchlicl1C Recht nichts an
deres bestimmt. 

(2) Dienstliche Anordnungen der zur Leitung der Kirche oder zur
Dicnstz1u1·sicht BeruCcncn. die cliese irn Ral11ncn ihres Auftrage,
nach der kirchlichen 01·cl11u11g treffen, sind tü1 die Prarrerinncn
und Plz1rrcr bindend.

§ 29
Einstweilige Maßnahmen 

( 1) Pforrcrinnen und Prarrcr Uinnen im Wege' der Dienstaufsicht
aus \vichtigcn Cirlinden einstweilen beurlaubt werden. Den Bct1of
fenen ist unverzüglich Cielegenheit zur Srellungnuhme zu geben.
Das Konsistorium (Landeskirchenamt) ist. wenn es die Beurlaubung
nicht sei bst ausgesprochen hat, unverzüglich 7.ll unteJTichten. Es
entscheidet innerhalb von drei Wochen über das Fortbestehen der
Bcurl,1ubung bis wr l löchstd:n1cr von drei l\lonz1tcn. Ein Rechtsbc
hcl[ gegen die Entscheidung har keine aul"schichemle Wirkung.

(2) Die .\löglichkeit, aufgrund anderer kircnengesetzlicher Vor
schriften die Ausübung des Dienstes zu untersagen, bleibt unbe
rührt.

� 30 
1 <\ihru ng der Personalakte 

( 1) Über jede Pfarrerin und jeden Pfarrer ist eine Personalakte zu
führen. Wird diese in Grundakte und Teilakten gegliedert, so ist in
die Grundakte ein vollständiges Verzeichnis allerTeilakten aulzu
nehmen. Die Personalakte ist vertraulich zu behandeln.

(2) Zur Personalakte gehören alle Unterlagen einschließlich der in
Dateien gespeicherten, die die Person betreffen und mit ihrem
Dienstverhältnis in einem unmittelbaren inneren Zusammenhang
stehen (Personalaktendaten). Nicht Bestandteil der Personalakte
sind Unterlagen, die besonderen, von der Person und dem Dienst
verhältnis sachlich zu trennenden Zwecken dienen, insbesondere
Ausbildungs- und Prüfungsakten.

(3) Pfarrerinnen und Pfarrern ist zu dienstlichen Beurteilungen
sowie zu Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen, die für
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sie ungüns1 ig sind oder ihnen ncichreilig werden ki:innen, vor Aut·
rwhme in die Pcr.,on,1l,1ktc Cclcgcnheil zur Slcllungn,1hlllc zu ge
ben. Fine .\111:crung isl Lur f'cr,or1alakle 1.11 nchrnrn. i\nonyllle 
Schreiben uüri'en nicht in die Personalakte aufgenommen werden. 

(4) Unterlagen über Beschwerden. Behauptungen und Bewertun
gen sind. fol l s sie

1. sich ,ils 11nbegriimlcl odn l,1lsch erwiesen h,1bcn, rnil
Zuslimlllung der 13elroffenen unverzüglich nus ucr
Personalakte zu entfernen und zu vernichten,

2. für die Betroffenen ungünstig sind oder nachteilig werden
können. au r Antrag nach drei fahren zu entfernen und zu
vernichten: dies gill nicht Hir dienstliche 13curtcilungen.

Die i'risl 1wch Satz l Nr. 2 \\'11·d durch erneute S,1chvcrh,1lle im 
Sinne dieser Vorschrifl oder durch die Einleitung eines Straf-, 
Disziplinar- oder Lehrbcanst8nclungsvc1i'ahrcns unterbrochen. Stellt 
sich der erneute Vorwurf als unbegründet oder t·zilsch heraus, gilt 
die Frist zils nicht untcrbroch�n. 
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5. Teil Führung des Dienstes, Rechte unrl Pflichten

§ 32
Grundbestimlllung 

( 1) Pfarrerinnen und Pfarrer hziben das Recht uncl die Pll icht zur
öffentlichen Wortverkündigung und SaJ.;r.imcnlsvcrwaltung.

1::'1 l'i',1rrcrinncn und l'1·,1rrcr sind in ihrer l .chcnsl'lihrnng. in ihrem 
dienstlichen wie in ihrem außcrdicnsllichen Ver hallen. i lm.:1111-\u r
trag verpflichtet. Sie hziben zu berücksichtigen. daß dieser Au t'trag 
sie zin die ganze Gemeinde weist und daß sie in besonderer Weise 
als Zeuginnen und Zeugen Jesu Christi und ais Vertreterinnen und 
Vertreter der Kirche :1ngcschcn werden 

1 _,!Sie stehen in der Cic mei nsch,1rt ,11 lcr 1\ 1 i t:1rbeitcrinncn u ml Mit
arbeiter und h8ben ihren Dienst rrnch den Ordnungen der Kirche 
zu führen. Auch ihre Ptlichten als Gerneinclegliecler h8bcn sie ge
wissenhaft zu erl'üllen. 

1-1-1 Ihre i\ui'gabcn �iinnen durch eine Dic11st,111wcisun:-: '!crc:-:cll 
(5) fVlitlcilun)lCll in Slrals,ichcn. \/1wcil sie nicht lk,Umllcil einer \\erden.
Disziplim1rnkti:: sind, sowie Auskünl'te aus c.lcm ßundeszenlral
rcgislcr sind mil Zustimrnuns der Betroffenen nzich drei Jahren zu
entfernen und w vernichten. Absmz 4 Sätze 2 uncl 3 gilt entspre
chcml.

((1) l'crson,tl;iktcn unterliegen clcm D,1tcnschut1. Sie dürlcn nur rür 
Zwecke der l'erson,ilverwaltuns odci- l'crsomilw1nschal·l verwen
det werden. es sei denn, die Bctro!Tcnen willigen in die anderwei
tige Vcrncmlung ein. 

� 31 

Einsicht in die Pc1·son,1l,1ktc 

( 1) Pfarrerinnen und Pl'arrer hzibcn. auch nach Beendigung clcs
Dienstverhliltnisses, das Recht auf Einsicht in ihre Personalakte.

(2) Bevollrn:ichtigten ist Einsicht zu gcwiihren. soweit clienstlichc
Crümlc nicht l'ntgcgcnstchrn. Dit'.S gill auch i'i1r l lir1lcrbliehcnc,
wenn ein krcdlligtcs Interesse gil1uhh,üt gem,icht wird. und J'ür
deren Bc\'01 lm:ichtigtc. Die VertrCLung durch 13e\ ollmüchligte, die
nicht einer christlichen Kirche ,1ngehörcn und die nicht zu kirchli
cl1cn Ämtern\\ lihlbar sind, ist ausgeschlossen, SO\\ eil es sich nichl
um Angehörige handelt.

(:l) l'f,irrcri1111cn und 1'1',11Tcr h,1kn ein Recht ,w1· f-'insicht ,111ch in 
,indcrc i\Ucn. die pcrsoncnbc1ogcnc Datcn über sie enthalten und 
für ihr Dicnst,crhfünis verarbeitet oder genutzt werden. soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt isl. Die Einsichtnahme ist un
zulässig, wenn ih1·e Daten mit Daten Drilter oder nicht-personen
bezogenen Daten, deren Kenntnis die Wahrnehmung des kirchli
chen Auftrages gefährden könnte. dera1t verbunden sind, daß ihre 
Trennung nicht oder nur mit unverhältnismüßig großem Aufwand 
möglich ist. In dicsclll Fall ist den Betroffenen Auskunft zu ertei
len. Über das Recllt mir Einsicht in dieAusbildungs- und Prüfungs
,1klen bestimmt das glieclkirchliche Recht. 

(4) Dem Recht auf Einsicht steht das Recht auf Auskunft gleich.

§ 33
Übergemeinclliche Vcranl\\Or·tung 

i 1) l'l'arrerinncn uml l'l':1rrer stehen in dn Cc111cinsch,1J't ihrer Cticd
kirche, darüber h1n:1u, auch du cv,1n�0cli.,chcn Kirche dc1· Union 
und der Evangcli.s c·hcn Kirche in Deutschland. Sie übrn ihren 
Dienst in Vernnt\\Ortung für diese Gerncinschal't und !'ür clic ihr 
obliegenden Aufgaben aus. 

(2) Die Lcitungsorgcinc des Kirchenkreises und der Ciliec!kirchc
�i,nncn ihnen im R:1h111cn der Zumulh:-11kc·iti\ul-g,1bcn (ihcrtr,1gcn,
dil- tibcr den Dicn,t bc·i ihrer i\nstclltrng,ki1rpuschart hi11:1u:--gc
hrn. Die durch solchen Dienst entstehenden notwendigen Ausla
gen sind zu ersetzen

� 34 
1\ rntsbczcichnun:-: 

( l) DicArntsbezcichnung Jaulet „Prnrren11·' oder .. PJ'arrcr'·. sot·crn J.;eine
anclereArntsbezeichnung bestimmt wordrn ist. Ein Rangunterschied
im Amt besteht nicht. Die Führung einer besoncle1·en Bezeichnung,
clic nach gliedkirehlichem Recht ocb herkömmlich mit einer
Pi':mstcllc vcrhumlrn ist. wird hicrdmch nicht nusgcschlosscn.

i 2J l'laneri nncn und I' lc1rrcr im W,1rtc,t:1nd I illll'cn ihre lctit c 1\ mts
bezeichnung mit dem Zusatz ..im Wnrtcstand" ( .. i. W. "). P larrerin
nen und Pfarrer im Ruhestand führen ihre letzte Amtsbezeichnung 
mit dem Zusatz „im Ruhestand" (..i. R."). Der Zus8tz enträl lt bei 
Pfa1Terinnen und Pfa1Tern im Wartestand oder i 111 Ruhestand. de
nen ein pfarramtlicher Dienst übertragen worden ist. 

(3) Bei Beendigung des Dienstverhältnisses erlischt clas Recht zur
Fortführung der Amtsbezeichnung. es sei denn. clal.\ dieses Recht
durch das Konsistorium (Landeskirchenamt) ausdrücklich belas
sen wird. In diesem Falle darf die bisherige Amtsbezeichnung nur
mit dem Zusatz „außer Dienst'' ( .. a. D.") geführt werden. Bei Ver
stößen gegen diese Vorschril't kann das Recht zur Fortführung der
Amtsbezeichnung entzogen werden.
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(4) Endet ein kirchenleitendes Amt ohne gleichzeitigen Eintritt in
den Ruhestand, so gilt Absatz 3 entsprechend.

(5) Das gliedkirchliche Recht kann bestimmen, daß Ordinierten,
die nicht in einem Dienstverhältnis als Pfan-erin oder Pfarrer auf
Lebenszeit oder auf Probe stehen, das Recht aur Führung der Be
zeichnung „Pastorin" oder ,.Pastor" beigelegt werden kann.

§ 35
Amtstrncht 

Bei Gottesdiensten und Amtshandlungen wird die von den Glied
kirchen vorgeschriebene Amtstracht getrngen. Bei sonstigen An
lässen darr sie nur getragen werden, wenn dies dem Herkommen 
entspricht oder besonders angeordnet wird. 

§ 36
Amtsverschwiegenheit 

(l) Pfarrerinnen und Pfa1Ter haben. auch nach Beendigung ihres
Dienstverhültnisses, über alle Angelegenheiten, die ihnen in Aus
übung ihres Dienstes bekannt geworden und die ihrer Natur nach
oder infolge besonderer Anordnung vertraulich sind, Verschwie
genheit zu bewahren.

(2) Über Angelegenheiten, die der Verschwiegenheit unterliegen,
dürfen sie ohne Einwilligung weder vor Gericht noch :mßergc
richtlich aussagen oder Erkllirungen abgeben. Über die Einwilli
gung entscheidet, sofern das glicdkirchliche Recht nicht etwas
anderes bestimmt, das Konsistorium (Landeskirchenamt).

§ 37
Seelsorgliche Schweigepflicht. Beichtgeheimnis 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer haben über alles, was ihnen in ihrer
Eigenschal't als Seelsorgcrin und Seelsorger anvertraut worden oder
bekannt geworden ist, zu schweigen. Werden sie von denjenigen,
die sich ihnen anvertraut haben. von _der Schweigepllicht entbun
den, so haben sie dennoch sorgfältig zu prüfen, ob und inwieweit
sie Aussagen oder Mitteilungen verantworten können.

(2) Das Beichtgeheimnis ist gegenüber jedermann unverbrüch
lich zu wahren.

(3) Beichtgeheimnis und seelsorgliche Schweigepflicht stehen
unter dem Schutz der Kirche.

§ 38
Fortbildung 

Pforrcrinncn und Pfon·cr sincl verpflichtet, sich regelmäßig fort
whildcn. inshcson,krc durch Teilnahme an kirchlichen Fc,nhil
clc111gsvcranst:tltungc11. durch theologi,chcArbcit im Pt'arrko1l\L'nl 
und durch Selbststudium. Sie sollen nc1ch Möglichkeit alle drei 
fahre an einer von ihrer Gliedkirche anerkannten mehrtägigen Fort
bildungsveranstaltung tei !nehmen. 

§ 39
Politische ßetfüigung 

( 1) Pfarrerinnen und Pfarrer sind auch bei Äußerungen ZLJ Fragen
des öffentlichen Lebens und bei politischer Betätigung ihrem Auf
trag verpflichtet. Sie sind ihren Dienst allen Gemeindegliedern
ohne Ansehen ihrer politischen Einstellung schuldig.
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(2) Pfarrerinnen und Pforrer, die ein politisches Amt übernehmen
wollen, haben dies unverzüglich dem Leitungsorgan ihrer An
stellungskörperschaft und dem Konsistorium (Landeskirchenamt)
anwzeigen.

(3) Die Rechtsfolgen einer Mandatsbewerbung oder der Ausübung
eines Mandats in einem Gesetzgebungsorgan oder einem kommu
nalen Vertretungsorgan werden durch Kirchengesetz geregelt.

§ 40
Unterstütwng von Vereinigungen 

Pfarrerinnen und Pfarrer dürfen eine Vereinigung nicht unterstüt
zen, wenn sie dadurch in Widerspruch ZL! ihrem Auftrag treten 
oder in der Ausübung ihres Dienstes wesentlich behindert werden. 

§ 41
Ehe

( 1) Pfan-erinnen und PfatTer haben die Absicht der Eheschließung
dem Konsistorium (Landeskirchenamt) anzuzeigen, nach Möglich-
keit drei Monate vorher.

(2) Ehepartnerinnen und Ehepartner sollen evangelisch sein, sie
müssen einer-christlichen Kirche angehören. Das gliedkirchliche
Recht kann bestimmen, daß die Kirchenleitung im Einzelfall von
diesem Erfordernis befreien kann.

§ 42
Aullösung der Ehe 

( 1) Wird die häusliche Gemeinschaft aufgehoben oder die Einreichung
eines Scheidungsantrages für unvermeidbar gehalten. so haben Pfar
rerinnen und Pfan-er die Superintendentin oder den Superintendenten
(die Kreisoberpfä1Terin oder den Kreisoberpfrn,-cr), Superintendent
innen und Superintendenten (Kreisoberpfarrerinnen und Kreis
oberpfarrer) sowie landeskirchliche Pfarrerinnen und Pfrl!Terdas Kon
sistorium (Landeskirchenamt) unverzüglich ZLJ untetTichten.

(2) Wird ein Antrag auf Ehescheidung gestellt. so haben Pfarrerin
nen und Pfarrer dies dem Konsistorium (Landeskirchenamt) un
verzüglich anzuzeigen. Die Urteile, c.lie in dem Ehescheidungs
verfahren ergehen, sind dem Konsistorium (Landeskirchenamt)
einzureichen.

§ 43
Nebentätigkeiten 

(l) Pfarrerinnen und Pfarrer dürfen eine Tätigkeit. die mit ihrem
dienstlichen \Virkungskreis nicht verbunden ist (\lcbcnamt, Ne
bcnbcsch::iftigung. Ehrenamt). nur tibcrll(:hmcn. S0I\Tit dies mit
ihrem Auflr:1.'" und mit der gc1\ is,cnharten Erlüllung ihrer Dicnst
p11ichten unter lkr(icksichtigung des jeweiligen Dicnstumfango
vereinbar ist. Dies gilt auch für eine Vormundschnt"t. Bct1n1ung,
Pflegschnft oder Testamentsvollstreckung.

(2) Zur Übernahme einer Nebentiitigkeit ist, nuch wenn sie unent
geltlich gc.,chieht. die Einwilligung cks Konsistoriums (Lmdcs
kirchenamks1 nforclcrlich. D:1., Lc'itungsorgan ckr 1\nstcllungs
körpcrschaft ist anzuhören. Die Einwilligung k::inn 1.mlickgcnom
men werden. wenn die Voraussetzungen clesAbs:itzes l nicht mehr
gegeben sind.
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(3) Einer Anzeige bedürfen

1. eine nicht nur gelegentlich ausgeübte schriftscellerische,
wissenschaftliche oder künstlerische oder eine
Vorlr:1gstitigkei t,

,.., die Übernahme von Ehrenämtern in Körperschaften, 
J\11st:1ltcn, Gesellschaften oder Vereinen, deren Bestreben 
kirchlichen, wohltätigen. wissenschaftlichen oder kulturellen 
Bestrebungen dienen. 

Solche T�itigkeitcn sind dcn1 Leitungsorgan der J\nstellungs
körperschc1ft, bei Gemeindepfanerinnen und -pfarrern auch der 
Superintendentin oder eiern Superintendenten (der Kreisoberpfar
rerin oder dem Krcisoberpl:irrcr) anz11zeigen. Sie können vom 
Konsistorium (Lmdeskirchenamt) ganz oder teilweise untersagt 
werden, wenn die Voraussetzungen des Absatzes I Satz I nicht 
oder nicht mehr gegeben si ncl. 

(4) Das gliedkirchliche Recht kann bestimmen. daß Vergütungen
t"tir Nebcnt::itigkeitcn abzul'lihrcn sind.

§ 44
Annahme von Zuwendungen und Ehrungen 

(1) Pfarrerinnen uncl Pfarrer sind nicht berechtigt, persönliche
Zuwendungen im Zusammenhang mit ihrem Dienst anzunehmen,
sorcrn es sich nicht um orlsLibliche S:ichzuwcmlungen geringen
Umfangs handelt. In Ausnahmefällen kann die Superintendentin
oder der Superintendent (die Kreisoberpfarrerin oder der Kreis
oberpf,1rrcr). bei Supcrinlcmlcntinncn uncl Superintendenten (Kreis
oberpfarrerinnen und Kreisoberp!"arrcr)) sowie lancleskirchlichen
Pfarreri nncn und Pfarrern das Konsistorium (Landeskirchenamt)
einer AnrL1hmc z11stim1nen.

(2) Auch bei der Annahme persönlicher Ehrungen und Auszeich
nungen haben Pfarrerinnen und Pfarrer zu berücksichtigen, daß
Jic U1ubhiingigkcit dcrJ\usL1bung des Dicnslcs nicht bccintriich
tigt werden darf. Sobald sie von der Absicht einer Verleihung
erfahren. haben sie dies dem Leitungsorg;m ihrer Anstcllungs
h:örpcrschafl. Ge1ncimlcpf:1rrcrinncn und -pf:incr auch cler Su
perintendentin oclcr dem Superintendenten (Kreisoberpforrerin
oder dem Kreisoberpfarrer). Superintendentinnen und Superin
(cndenten (Krcisobcrpforruinnen und Kreisubcrpfarrer) sowie
landeskirchlichc Plarrerinnen und Pfarrer auch dem Konsistori
um (Lancleskirchcnamt) mitzuteilen uncl die Beratung zu suchen.
Orden und Ehrenzeichen werden nicht an der i\rnlstrncht getra
gen.

§ 45
Unterhalt 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer haben Anspruch auf angemessenen
Lebensunterhalt für sich und ihre Familie in der Form des Dienst
einkommens, cler Wartestandsbezüge, der Ruhestands- und
Hinterbliebenenversorgung und der Unfallfürsorge nach Maßga
be der besonderen kirchengesetzlichen Bestimmungen.

(2) Die Gewährung von Beihilfen bei Geburt, Krankheit und Tod
sowie clie Erstattung von Reise- und Umzugskosten werden durch
gliedkirchliches Recht geregelt.

� 46 
Schjdcn bei ,\usühung des Dicnsres 

(1) Sind bei Ausübung des Dienstes. ohne daß ein Dienstunfall
eingetreten ist, KIL'.idungsstLickc oder sonstige Ccgenst(,nde. die
üblicherweise bei Wahrnehmung des Dienstes mitgeführt werden,
beschädigt oder zerstört worden oder abhanden gekommen, so kann
gegen Abtretung etwaiger Er.qlzansprikhe eine :1ngemessc:1c Ent
schädigung geleistet werden.

(2) Eine Entschädigung wird nicht gewährt_ wenn der Schaden
vorsfüzliLl1 herbeigeführt worden ist. Sie kann g:u1L oder Leitweise
versagt werden, wenn ein grob fohrliissiges Verhalten zur Entste
hung cles Schadens beigetragen hat.

§ 47
Residenzpt1icht, Dienstwohnung 

( l) Pfarrerinnen und Pfarrer sind verpflichtet. am Dienstsitz zu
wohnen.

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer wird in der Regel eine Dienstwoh
nung zur Verfügung gestellt. Sie sind nicht berechtigt, die Annah
me und Benutzung einer geeigneten Dienstwohnung zu verwei
gern. Scheiden sie :1us ihrer l'farrstellc Jus, so ist die Dicnslwoh
nung freizumachen. Ausnahmen von Absatz I und von SZ!tz 2 re
_[!elt das glieclkirchliche Recht.

(3) In der Dienstwohnung drn-f ein Gewerbe ocler ein anderer als
ein kirchlicher Beruf nur mit Einwilligung des Konsistoriums (Lan
deskirchcrnmtes) ;,,usgeübt \\erden.

(4) Die Dienstwohnung clarr ohne Einwilligung des Leitungsorgans
der Anstcllungskc,rpcrsciwlt 11nd cles Konsistoriums (L1mleskir
chcnamtcs) weder ganz noch teilweise Dritten 1-um selbs1:i:1digcn
Gebrauch überlassen werden.

� 48 
Anwesenheitspt1icht 

11) Es gehört zur bcsonclerc11 Vcra11twortung des prarran,tlichen
Dienstes. claß Pfarrerinnen und Pfarrer so wenig wie möglich von
ihrem Dienstbereich abwesend sind.

(2) Sie können ihren Dienst so einrichten, daß unter Berlicksichti
gung der dienstlichen Belange ein Tag in der Woche von ctienstli
chcn Vc1pllichtungcn frei bleibt

§ 49
Abwesenheit aus dienstlichen Gründen 

(1) EineAbwesenheit aus dienstlichen Gründen von mehr als zwei
Tagen ist unter Mitteilung der Vertretungsregelung dem Leitungs
organ der Anstellungskörperschaft. von Gemeindepfarrerinnen und
-pfanern auch der Superintendentin oder dem Superintendenten
(der Kreisoberpfarrerin oder eiern Kreisoberpfarrer) rechtzeitig
anzuzeigen.

(2) Eine Abwesenheit aus dienstlichen Gründen von mehr als drei
Tagen bedarf der Zustimmung der Superintenclentin oder des Su
perintendenten (der Kreisoberpfarrerin oder cles Kreisoberpfarrers).
Wird die Zustimmung versagt, so entscheidet das Konsistorium
(Landeskirchenamt).
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,,3) Surerintendrntinnen und Su ntcndcnten iKrcisober-
111·;1rrerinnen und KreisoberpLirrer, h:1!,en eine ;\b1,c,cnhcit ;1us 
Jiensllichcn Grumlcn von mehr ;ils I icr T1gcn clcrn Konsistorium 
(Landeskirchenamt) nnzuzeigen. 

(4) Eine Abwesenheit aus dienstlichen Gründen von insgesamt
mehr als 28 Tagen im Kalenderjahr bednrr der Zustimmung des
Konsistoriums ( Lindcskirchenarntc., 1 

(5) für landeskirchl iche Pfarrerinnen und Pfaner können entspre
chende Regelungen in ihrer Dienstanweisung getroffen werden.

§ 50
;\l,1,c.,cnheit aus rcrsönlichen Gründen 

F'larrcrinnen und Pfarrer können über die Regelung des§ 48 Ab
satz 2 himus nus persönlichen Gründen bis zu zwei T;:ige in dei· 
Kc1lenderwoche zusZJmmenhängend Gbwesend sein. jedoch nicht 
mehr als 14 Tage im Jahr. Die haben sie zusammen mit der 
\'ctrctungsrcgclung dem LcitunpnrgZJn ihrer ;\n.stellungs
körperschalt Crn1eindeprarrerinnen 11nd -pfarrer ;1uch du Super
imcndentin oder clc111 Superintendenten (der Kreisobcrpi'11rrcrin 
oder dem Kreisoberpfarrer) anzuzeigen. 

§ 50
Erholungsurhub 

( 1) Pforrerinncn unli Pr:1rrcr h,1bcn.-\nsrruch aurErholun:csmlaub.
DQs Nähere wird durch gliedkirchliches Recht geregelt.

(2) Den Urlaub erteilen die Superintcndentinnen und Superinten
denten (Kreisoberpfarrerinnen und Kreisoberpfarrer), bei
Superintendent innen und Supcrintcnclcnrcn (Kreisoberrl:1rTcrinncn
und Kreisoberpforrcrn) sowie lanclc,ki1chliche11 Pl.arrcrinnen und
Pi'arrcrn das Konsi,wriu111 (Landes� i rchcna111l).

� 52 
Sonderurl:iu b 

Piarrcrinnen und PL1rrern kann aus \1 ichtigcn Gründen his zu ei
ncrn Jahr Sonderurlaub gcwtih1t werden. Im F:dlc eines bc,Dmlcrcn 
dienstlichen Interesses kann die Besoldung belassen \1ercJen. Für 
die Urlaubserteilung gilt § 51 Absatz 2 entsprechend. sm,eit der 
erbetene Urlaub 14 Tnge im Jahr nicht überschreitet. Darüber hin
ausgehenden U1foub erteilt das Konsistorium (Landeskirchenmnt). 

§ 5-1
Muttcrschutz 

Auf Pfarrerinnen sind die für die Kirchenbeamtinnen geltenden 
Mutterschutzbestimmungen sinngemäß anzuwenden. 

§ 54
Dienstunfähigkeit 

(1) Dienstunfähigkeit ist alsbald dem Leitungsorgan der An
stellungskörperschaft, bei Gemeindepfarrerinnen und -pfarrern
auch der Superintendentin oder dem Superintendent (der Kreis
oberpfarrerin oder dem Kreisoberpfa1Ter), anzuzeigen. Superinten
dentinnen und Superintendenten (KreisoberpfareITinnen und Kreis
oberpfaITer) sowie landesk1rchliche PfaITerinnen und Pfarrer mel
den die Dienstunfähigkeit dem Konsistorium (Landeskirchennmt).

Arncsblact 

Ein :irztlichcs, gcgebencnl:ilts ,rnch ein ;11nts- oder vertrnucns
;ir;,:tlic·hcs Attest bnn ;mgcf,,rdcrt werden. 

(2) Uber die Erteilung eines besonderen Genesungsurlm1bs ent
scheidet das Konsistorium (Landeskirchenc1mt)

§ 55
\'crtrctung im Amt 

(1) Pfarrerinnen und Pforrer h::iben im Fnlle ihre1· Abwesenheit für
ihre Vertretung zu sorgen. Sie können dabei die Vermittlung der
Superintendentin oder des Superintendenten (der Krcis
oberpfaITerin oder des Kreisoberpfarrers) in Anspruch nehmen.
Im F:11lc der Dicnstunnihigkcil regeln diese liic Vc1üelung. DiL·
Ver:mlwortung des Leitunusorgans der ;\n,tcllungskörperseh:11·t
bleibt unberührt.

(2) Pforrerinnen und Pfarrer sind innerh::ilb eines Kirchenkreises
zu gegenseitiger Vertretung 1erpt1ichtet. Die Superintendcntin ocler
der Superintendent (die Kreisobcrprarrerin oder der Krei.s
ohcq1ld1Tcr) knnn einen .\ulfrag 1.ur Vert1-ctung erteilen. Ist c11w
Venrctungsrcgelung inncrh:tlb des Kirchcnkrei,es ausnahms1,ci
se nicht möglich, können auch Pfarrerinnen und Pfan-cr ::ius einem
::inderen Kirchenkreis im Einvernehrncn cler beteiligten
Superintendentinnen und Superintendenten /Kreisoberpfarrerinnen
und Kreisoberrfarrer) mit der Vertretung bemrflrngt werden.

� 'i6 
Überg;1be amtlicher Unte1fogcn 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer haben beim Ausscheiden aus ihrer
Pfamtelle die in ihrem Besitz befindlichen amtlichen Schriftstücke
und Ccgcnst/incle allcr1\r1. insbcsonclcrc Kirchrnsicgel. Kirchcnbli
eher. K i rchen:1kten, Ka,,cn hücilcr und Vcrrrn ,c:cnswcne L-kau rtrJ'.'.
tcn der Anstellungskörperschaft zu übergeben. Bei Gemcinclc
pfarrerinnen und -pfarrern ist die Superintendentin oder der Super
intendent (die KreisoberrfrnTerin oder der Kreisoberpfaner) oder
eine Ion diesen beauftragte Person hinzuzuziehen.

(2) 1111 F,tlle des Tode, nehmen Beaulü:1glc ein /\nstellun:,:,
körpcr.se h,1rt i nnerh;il b 1 011 drei Wochen d ic i 11 /\hs:ll:c I S:1t1
genannten Schriftstücke und GegensUinc!c in Empfang. Absatz 1
Sc1tz 2 gilt entsprechend.

§ 57
Gebot clcr Rücksiehtn;il1111c 

Nnch dem Ausscheiden aus ihrer Pfarrstelle haben Pfarrerinnen 
und Pfarrer alles zu vermeiden, was den Dienst ihrer Amtsnach
folgerinnen und Amtsnachfolger erschweren kann. 

6. Teil Pflichtverletzungen, Rechtsschutz

1. Kapitel Pflichtverletzungen

§ 58
Lehrpflichtverletzung 

Wird im Falle der Beanstandung der Lehre ein förmliches Verfah
ren erforderlich, so findet ein Lehrbeanstandungsverfahren stntt. 
Verfahren und Rechtsfolgen werden durch Kirchengesetz geregelt. 
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§ 59
Amts pil ichtverJetzu ng 

( l J Pfarrerinnen und Pr·arrer verletzen ihre Amtsptlicht, wenn sie 
schuldh:ift gegen die ihnen aus ihrem Auflr:1g c1·\1·:1cl1senden Pil ic:!1-
ten verstoßen. Die Pt1ichtverletzung kann auch in ihrem Amt nicht 
gemäßen Verhalten [,c,,tchcn 

(2) Verfahren und Rechtsfol\!en der Amtsrtlichtverletzung wer
den durch Kirchengesetz geregelt,

§ 6(1
Schadensersatz 

(]) Pfarrerinnen und Pfarrer. die vorsätzlich oder grob fahrlässig 
ihre, A1rn,rflich, verldzcn, haben Jer kirchlichen KörrerscharL 
deren Aufgaben sie wahrgenommen haben. den dmaus entstehen
den Sch:1clcn zu cr-sctn:n. 1-bhcn mehrere gemeinsam clen Scha
den verursacht, so haften sie als Gesamtschuldner. 

(2) Die Ansprüche nachAbsl\tz I verjähren in drei Jahren von dem
Ze1trunkt an, in dem die Körperschaft von dem Schaden und der
zu seinem Ersav vcrpllicl1tetcn Person Kenntnis erlangt hat, ohne
RLicksicht auf diese Kenntnis in zehn Jahren von der Begehung
der Handlung :'<11.

(> 1 Wird der kirchlichen Körpcrsck11't n;ll'h /\bs:1tz I Ersatz gelei
stet und hat diese einen Ersatzanspruch gegen Dritte. so ist der 
Ers:1l1.ansrruch :111 die Pl'aITLTin nein den Pfarrer :1bzutrctcn. 

� 61 

Schuldhaltes f-ernble1ben vom Dienst 

(1) Bleiben Pf,',rrerinnrn oder Pfarrer schuldhaft ihrem Dienst lern,
so verlieren sie für die Dauer der i,bwesenheit clen Anspruch auf
Dienstbezüge. Das Konsistorium tLandcoki1·chcnnnH1 stellt den
Verlust der DienstbeziJge fest.

(2) Gegen die Entscheidung kann innerh8lb von zwei \Vochen die
Di,ziplin:1rkamrner ,ingerul'cn werden. Dies entscheidet durch
Beschluß endgü I tig.

� 62 
Ers:-itzvorm,hme 

Vernachliissigen Pfarrerinnen oder Pfaner ihnen obliegende \'er
w:dlungs:rnfgahrn. so kann di,S Kunsistonurn (LJ11deskirchen:1rnl) 
nach erfolgloser Mahnung und Fristsetzung die ersatzweise Erle
digung rückständiger Arbeiten 8Uf ihre Kosten veranlassen. 

§ 63
Mitteilungen in Strafsachen 

Pfarrerinnen urid Pfarrer sind zur Mitteilung an das Konsistorium 
(Landeskirchenamt) verpflichtet, wenn sie in einem strafrechtli
chen Verfahren einer Straftat beschuldigt werden. Sie haben dl1s 
Ergebnis eines solchen Ve1fahrens anzuzeigen und den Wortlaut 
einer strafgerichtlichen Entscheidung vorzulegen. 
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2. Kapitel Rechtsschut:t.

§ 64

Allgemeines Beschwerderecht 

( 1) Pfarrerinnen und Pfarrern steht gegen dienstliche Maßnahmen,
clurch die sie sich beschwert fühlen, unhesck,dct besonders vor
gesehener Rechtsbehelfe. das Rcch1 der Beschwerde zu. Die Be
schwerde h;:it keine :iufschiehende Wirkung.

(2) Die Beschwerde ist auf dem Dienstwege bei derjenigen Stelle
einzureichen, die die bea11,ta11dcle M:1ßnahmc getroffen hc1l. Will
diese der Beschwerde nicht abhelfen. so hat sie die Beschwerde
hinnen vier Wochen mit ihrer Stcllung1iah111c dem Kons;,sloriurn
(Landeskirchenamt) zur Entscheidung vorzulegen.

(3) l;ber Beschwerden gegen i'vfaßnahmen des Konsistoriums
,Lanclcskirchena,rnt:s) cn1scheiclct die Kirchcnleitu11g. sol·crn d;,,
gliedkirchliche Recht nicht etwas anderes bestimmL.

s (15 
Rechtshehel 1·e 

( 1) Soweit gegen eine Entscheidung ein Rechtsbehcl r vorgesehen
1st, ist sie mit eine;· Recht:,behelfsbclchru11g ;,u vcr,chen.

(2) Njhcre:, regeln clic Bestimmungen tiher die kirchliche
Verwal tungsgerich tsbarkei t,

s 66 
Zustellungen 

( l) Verfügungen und Entscheidungen si ncl zuzustellen. wenn durch
,ie eine Frist in Lauf gesetzt wirc.i ode1 Rechte der Plnrrcrin odc(
des Pfarrers durch sie berührt werden.

(2) Sind Schriftstücke zuzustellen, so kann es imbesondere ge
,chehen

1. bei der Zustellung durch die· BehiirJe durch Ü[-,crgnhc gegen
Ernpfangsbesthtigung: wird die Annahme des Schriftstückes
oclcr clie Unterschril't unter clie Empfangsbestätigung \Crwci
gerl. so gilt das Schrittstück im Zeitpunkt der Weigerung als
zugestellt. wenn eine Niederschritt ühcr clen Vorgang rn den
Akten gebracht ist,

bc: der Zustcllu11g durch die Post du 1·ch emgesclrnebencn Briet·
mit Rückschein oder durch Postzustellung mit Zusteilungs
urkunde,

3. durch Bekanntmachung im kirchlichen Amtsblatt. wenn der
Aufenthalt der Empfängerin oder des Empfängers nicht zu
ermitteln ist.

(3) Hat eine Pfa1Terin oder ein Pfaner allgemein oder für bestimmte
Angelegenheiten eine Vertreterin· oder einen Vertreter bestellt, so 
kann auch dorthin zugestellt werden. Dies hat zu geschehen, wenn 
eine schriftliche Vollmacht vorgelegt wird oder wenn es sich um 
eine gesetzliche Vertretung oder eine Prozeßbevollmtichtigung
handelt. Bei der Zustellung an eine Rechtsanwältin oder einen
Rechtsanwalt genügt eine Übermittlung des Schriftstückes gegen
Empfangsbestätigung.
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(4) ;\uf die Verletzung \'<'n Form\c1rschrif1cn hci der ZustcllunCc
kann sich nichl bcrulcn. 11cr das zuzustellende SchrillstLick nach
weislich auf andere Weise erhalten hm. Dies gilt nicht, wenn mit
clcr 7ustcllung eine Frist l'iir die Erhehung einer Klage hcginnt.

7. Teil Veränderung des Dienstverhältnisses

L Kapitel Eingeschriinkter Dienst 

§ 67
Ci rundhcsl i rrnnung 

( 1) Pfrirrerinnen und Pfarrer können mit ihrer Zustimmung in da
Ciir bestimmten PJ"arrslc,lcn im cingcschr!inktcn Dicn'1 bcsch'.if'
tigt 11crdcn. Der Umrang des eingcse!Jränklcn Dienstes muß min
destens der Hälfte eines \ergleichbaren uneingeschränkten Dien
stes entsprechen

(2) Flir Pfarrerinnen und Pfarrer im eingeschränkten Dienst können
Ausn,1hmen von � 50 in der Dienstanweisung geregelt werden.

§ 68
Verfahren 

( 1) Die Entscheidung über eine Einschränkung oder Erweiterung
des Dienstumfrmgs ergeht im Zusammenhang mit der Übertra
gung einer Pfor1stcllc.

(2) In Ausnahmcn.illcn kann der Dienstumfang auch ohne Über
tragung einer ;inderen Pfarrstelle veriindert werden, wenn die Pfm
rcri 11 uder der Pi'arrc1· dic, bcantr,1�:t und keine diensllid1cn Inter
essen entgegenstehen.

(3) 1 ibcrdic Vcr:inclcrung clcs Dienstumfangs cnlschcidd das Kon
sistorium (Landcskirchcn::unt). Im f-'alle des Absatzes 2 bedarf die
Entscheidung der Zustimmung des Leitungsorgans der An
stcl lu11gskörpnschafl. i,ci Cemcindepfarrcrinncn und -pfarrcrn
auch cles Kreiskirchenrates (KrcissynodalvorslandcsJ.

� 69 
Cicmcinsamcr Dicnsl in einer Pi'arrslc11c 

Sieht das Pfanstel lenbesetzungsrecht vor, daß zwei Pfarrerinnen oder 
rranrrn. clcrcn Dicnstu:ntang jc11 L'ils auf clic Hiil lk ci ngeschr!in)..t 
ist, gemeinsam eine Pfarrstelle übertragen werden kann. so kann 
das gliedkirchliche Recht bestimmen, dc1ß eine oder einer der Be-
1cil ig1,·n aus Lin PfarrsL<, 1 ic ahhcrnl"cn oder in den W:1rk,taml VCT
setzt 11 erden kzinn, wenn dc1s Dienstverhältnis der oder des anderen 
verändert wird oder endet. § 68 Absatz 2 bleibt unberührt. 

§70
Befristung 

Das gliedkirchliche Recht kann bestimmen, dnß eingeschränkter 
Dienst allgemein oder im Einzelfall befristet werden kann, 

2. Kapitel Stellenwechsel

§ 71
Grundbestimmung 

( 1) Pfarrerinnen und Pfarrern steht es frei, sich um eine andere
Pfarrstelle zu bewerben oder die Übertragung einer anderen Pfarr-
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stelle :mzunchmcn. Der Entschlur,. :ius der bishuigcn Pf:1rrstcllc 
auszuschciucn, 1st unverzüglich, ,pblcstcns c1l1cr drei i\lonatc vor 
dem Ausscheiden unter Angc1be des Termins dem Leitungsorgan 
der Anstellungskörperschaft uncl dem Konsistorium (Lanclcs
kirchcnaml) anzuzeigen. 

(2) Ein Pfarrstellenwechsel vor Ablaur von !'ünr Jahren bedarf der
Zmlirnrnung des Konsistoriums IL1mlcskirc'l1enamlc,1 nach An
hörung des Leitungsorgans der Anstellungskörperschaft. Die G liec1-
kirchen können bestimmen, daß diese Beschränkung nur für den
Wechsel :1us ein jcwcib ersten ül,crlr;1gcncn Stelle _giiL

.s ...,') 
� /� 

Ral 1.um Stcllcnwcch,cl 

Das gliedkirchliche Recht kc1nn bestimmen. daß zehn Jahre nach 
clcr Ühertragung einer Pfamtellc die an clcr fihcrtrngung Betcil 
Lcn !,'.Crneinsarn rnil der rt,irrcrin udcr dem Pi'arrcr prlilcn, oh ck1 
Dienst weiter in der bisherigen Stelle fortgesetzt werden soll ocier 
ob ein Stellenwechsel geraten erscheint. Wird zu ei11cm Stellen
wech.scl gcr-atcn, so soll die Prarrc,rin oclcr der Prarrcr inncrh:1lh 
eines Jahres die Pfarrstelle wechseln. 

� 73 
Rur in eine P(arrstelle 

Das !,'.iicclkirchlichc Recht kann bcstirmncn, cL1ßcinc PL1rrcrin oclcr 
ein Plarrcr in c111c andere Pfarrstelle gcrurcr1 werden kann. wenn 

1. dringende Cründe \Orliegen, im kirchlichen Interesse eine
l,cstimmtc Pl-arrstcilc durch clicsc Pc1·su11 zu hcscr1cn. oder

2. es zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Cesamtbesetzung
der rrarrstcllcn irmcrhalh einer Cilicdki1d1c no111cmlig ist.

§ 74
f'ortsclzu11g clcs Di,:nstvcrh:1ltnisscs 

(1) Bei einem Pfarrstellenwechsel innerhalb der E\angelischen
Kirche clcr Uni0n wi1·d cb, Dicnstwrhiiltnis ,\LI rgrunci clcr zwischcn
den Cilicdkirchc:11 bcslehcnclcn Cicrncinschatt 1nil dem neuen Dienst
geber fortgesetzt.

(2) Pl:irrcrirrnc:n und PL1rrcr körrnrn mil ihrer Zustimmung in ein
Pforrdienstverhfünis ei ncr anderen c; 1 ied kirche der E v,rngel ischen
Kirche in Deutschland übergeleitet werden. wenn clic heteiligten
Kirchen es vcrcinbarcn.

(3) Bei Berufung in ein Kirchenbeamtenverhältnis gellen die Ab
sätze I und 2 sinngemäß.

(4) In allen übrigen Fällen geschieht der Pfarrstellenwechsel nach
den Vorschriften über die Entlassung aus dem Dienst(§ 97).

§ 75
Ende der Amtszeit bei Befristung 

(1) Ist eine Pfarrstelle gemäß§ 27 Absatz 2 für eine begrenzte Zeit
übertragen worden und endet die Amtszeit, so ist der oder die Be
troffene verptlichtet, sich rechtzeitig um die Übertragung einer
neuen Pfarrstelle zu bemühen. Das Konsistorium (Landeskirchen
amt) ist dabei behilflich. Kann nicht zugleich mit Ablauf der Amts-
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zcil eine neue Pt"arrstcllc übcrtragcn werden, crh:\lt die oder der 
Betroffene bis zur Dauer von sechs \1onaten das bisherige Dienst
einkornrnc·n. � Si i\bsiiz 2 Si1tzc 3 und 4 gilt ents[Jrechcnd. 

(21 Wird nicht innerhalb von sechs \1onMcn nach i\blauf dcri\mts
zeit eine neue PfmTstelle übertragen, so tritt die oder der Betrotfe
ne in den Wartestand. 

§ 76
Abordnung 

PL1rrcrinnc11 und Pfarrer können rnil ihrer Zustimmung durch das 
Konsistorium (Landeskirchenamt) zur Wahrnehmung besonderer 
kirLhlichcrAulg:1ben \ orühergehen,I unter Belassung ihrer Dienst
bezüge ;:ibgeorclnet werden. Die Abordnung bedarf der Zustim
mung des Lcilungs,Hgans der 1\11stcllu11gsköq1Cl'schal't. bei 
Gemeindepfarrerinnen und -pfarrern auch des Kreisk1rchenrntes 
(K rci ssy nodal vorstanclcs ). 

3, Kapital Freistellung 

§ 77
Dienstliche Cründc 

PL1rrcrinncn und Pforrn können mit ihrer Zustimmung für c1:1cn 
anderen kirchlichen Dienst oder für eine im kirchlichen Interesse 
1 icge11dc ,\ ufgahc hcl'ri,tct ocln unhd'ristct freigestellt werden. Die 
Freistellung kann unter Fortzahlung oder unter Verlust der Besol
dung erfolgen. 

P8 
Familifüc Gründe 

Pforrcri1,11cn und rrarrcr kö1rnc11 au!· ihren J\ntr:ig unkr Verlust 
der Besoldung f1·eiges1ellt werden. 

1. wenn sie mit mindestens einem Kind unter sechs JJhren oder
mit mindestens z11ci Kindern unter zehn Jahren in h,iuslichc1·
Gemeinsch,llt leben und diese Kinder tZltsächlich betreuen oder

2. wenn ein anderer wichtiger familiärer Grund vorliegt.

Die Freistellung darf. auch wenn sie mehrf:1ch gewährt wird. eine 
Höchstdm1cr von sechs Jahren nicht überschreiten. In Ausnahme
fällen kann sie bis zu einer Höchstdauer \üfl neun Jahren vcrlttn· 
gert werden. 

S 79 
Sonstige Gründe 

Über die in den§§ 77. 78 und 83 genannten Fälle hinaus ist eine 
Freistellung nur in kirchengesetzlich geregelten Fällen zulässig, 

§ 80
Verfahren 

( l )  Über einen Antrag auf Freistellung entscheidet das Konsistori
um (Landeskirchenamt).

(2) Die Freistellung beginnt, wenn das Konsistorium (L;:indes
kirchenamt) keinen anderen Tag festsetzt, mit dem Ablauf des
Monats, in dem der oder dem Betroffenen der Beschluß über die
Freistellung mitgeteilt wird,

l lcFL.3-li 1997

(]) Sukrn clicnstlichc Interessen nicht c11tgec'c11stehcn, kc11111 die 
Entscheidung über die Freistellung vor Ablauf des Zeitraums, für 
den sie getroffen 11 urdc, geänclnt werclcn. \\•cnn clic Bctrofl'cncn 
dies beantragen oder die Voraussetzungen entfallen sind. 

S 81 
Rechtsfolgen 

(1) Mit dem Beginn cler Freistellung 1erlieren Pfö1Terinnen und
Pfarrer die Prarrsteilc und die mit dieser verbundenen oder per
sönlich übertragenen Aufgaben. l m übrigen d;:iuert clas Dicnstver
hfünis zur Kirche hJrt; alle J\n11 ,1rtseh,tfk11, die im Zeitpunkt de1
freiste! lung erworben waren, bleiben gewahl'l.

(2) Ist die Freistellung ;:iuf höchstens z11ci Jahre be!'1·istet, so kann
c!cr Pf,l!Tcrin oder dem Pfarrer mit Zustimmung des l.c1tung,org,111s
der Anstellungskörperschaft. bei Geme111depfzirrerinne11 und -
rfarrern auch des Kreiskirchenrates (K1·cissym1dalvorstanclcs). die
Pfarrstelle auf Antrag belctsscn werden. Dies gilt nicht irnAnschluß
an eine Freistellung nach � 83.

(3) Wöhrend der Freistellung unterstehen die Pfarrerinnen und
Przirrcr. unhc,chadet eines neuen Dicn:--tverh,iltnisscs 11acli � r;,
der Disziplinm- und Lehrc1ufsicht ihrer Kirche.

§ 82
Emk der Freistellung 

Endet clic Freistellung. so sind Pfarrerinnen und Pf:irrcr. clic ihre 
Pfarrstelle verloren haben. verpt11chtct. sich rech1zcit1g um cl1e 
Ühertrngung einer neuen Pfarrstelle w berniil1cn. Dzis Konsistori
um (Lrndcskirchcnarnt) ist dabei behilllich. Kann r11cht zugleich 
mit Beencligung der Freistellung eine neue Pl'arrstc:llc übertragen 
werden. so tn:tcn die Betroffenen in den Wartestand. 

� �3 
Erziehungsurlaub 

( I) Pfarrerinnen uncl Pfane1· haben Anspruch auf Erziehungsurlaub
nach l\laßgabc der fürclic Kirchcnhcamt:nncn und Kirchcnkamtcn
der G!iedkirchen jeweils geltenden Bestimmungen.

(2) Wird Erziehungsurlaub von nicht mehr als zwei Jahren 1n An
spruch genommen, so tritt ein Verlust der Pfarrstelle nicht ein. Wircl
Erziehungsurlaub \ 011 mehr als Lwci fahren in Ansprnch :,:cnom
men, so tritt cler Verlust der Pfarrstelle mit Wirkung vorn Beginn
der Freistellung ein.

(3) Eine Verlängerung des Erziehungsurlaubs kann gewährt wer
den, wenn das Leitungsorgan der Anstellungskörperschaft zu
stimmt. Bei Gemeindepfarrerinnen und -pfarrern ist die Supenn
tendenti n oder der Superintendent (die Kreisoberpfarrerin oder der
Kreisoberpfarrer) zu hören. Wird durch die Verlängerung der in
Absatz 2 Satz 1 bestimmte Zeitraum überschritten, so geht die
PfötTStelle mit dem Ablauf des Monats verloren, in dem die Ent
scheidung über die Verlängerung der Freistellung mitgeteilt wird.

(4) Ist wegen des Erziehungsurlaubs ein Verlust der Pfarrstelle ein
getreten und kann nicht zugleich mitAblauf des Erziehungsurlaubs
erneut eine Pfarrstelle übertragen werden, so ist unter Gewährung
der vollen Dienstbezüge ein anderer pförrarntlichcr Dienst zu über
tragen. Betroffene treten in clen Wartestand, wenn ihnen nicht in
nerhalb eines Jahres nach dem Ablauf des Erziehungsurlaubs eine
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neue Pfarrstelle übertragen worden ist. 

(5) Im Librigen finden die§§ 80 Jis 82 sinngemäß Anwendung.

(61 Die Glicclkircllen werden errihchtigt. von den Abs:it1.en 2 his 
4 abweichende Bestimmungen zu treffen. 

4. Kapitel Aulbebung der Cbertragung einer Pfarrstelle
(Abberufung) 

§ 84
(,n I ndbc,t im rnung 

( 1 J Pfarrerinnen und Pfarrer können im Interesse des Dienstes aus 
ihrer Pfarrstelle :ibherufcr werden. 

1. wenn die PL1rrstelle aufgehoben, stillgelegt oder mit einer
anderen Pfanstelle verbunden oder für die Pforrstelle ein
anderer Drensrum 1·ang festgelegt wird,

2. wenn ein gedeihliches Wirken in der Pfarrstelle nicht mehr
gcwührleistct erscheint.

3. wenn der Gesundheitszust8nd oder andere personliche
Verhiiltnissc den Dicm1 in der Pf::uTstcllc erheblich
beeinträchtigen.

(21 Pfarrerinnen und Pl'arre1· können mich abherLfen werden, wenn 
das Leitungsorgan ihrer Anstellungskörperschaft, bei Gemeinde
pi'arrc:-innc11 und -pf:lll'ern 1.us'.i11,iich der Krci,i<irchenr:1t (Klt'is
synodalvorstand). mit einer Mehrheit von zwei Dritteln des or
dcnllichc11 MitglicdcrbcsL111de:, dies be81llragt hrn. 

S 85 
Veri':rhrcn 

(1 j Üt:cr die Abberulung beschließt die Kirchenleitung aur .\n
trng des Leitungsorgam der Anstellungskörperschaft. bei 
GemeindepfaJTerinnen unc -pfr1rrern auch des Kreiskirchenrates 
(Krcissynodalv01:-;l811dcs). In den Fiillen des§ 84 .'\hsat1 l krnn 
sie auch von Amts wegen beschließen. 

(21 Die Rctro1Tcncn. clie mich Absnt? 1 Antragsberechtigten und 
in den Gliedkirchen. in den�n das Amt der Pröpstin und des Prop
st,�s (der Ccncr:i\supcrintenckntin und de, Ccne1cli
superir.tendentcn) besteht. auch diese sind vor der Beschlußfas
sung zu hören. Dm gliedkirchlrche Recht k8nn bestimmen, Jaß 
die Abberufung von Gemeindepfarrerinnen und -pfarrern der Zu
stimmung des Kreiskirchenrates (Kreissynodalvorstandes) bedarf. 

§ 86
Vorläufige Maß nahmen 

()) Das Konsistorium (Landeskirchenamt) kann die Betroffenen 
beurlauben oder ihnen eine andere pfarramtliche Tätigkeit über
tragen. 

(2) Die Beurlaubung ist aufzuheben. wenn die Kirchenleitung nicht
innerhalb von drei Monaten die Abberufung beschlossen hat, es
sei denn, daß die Betroffenen mit einer Verlängerung einverstan
den sind.

(3) Ein Beschluß nach Absatz I unterliegt nicht der kirchen-
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gerichtliche:1 Nachprüfung. 

§ 87
RcchLfolgen 
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(i) Mit der Abberufung ist der Verlust der Pfarrstelle verbunden.
Die: hishcrig·:n Dic:1stbc1.üge wcrJcn fortge1z1hlt: � 47 .\bs:1t1. 2 S:ll7.
3 bleibt unberühr1. Die Abberufung wird wirksam mit dem Ablauf
des Mo11ats. m dem die: Entscheidung unanlcchtbar geworden ist,
soweit nicht in der Entscheidung: ein spiitcrer Zeiq--,unkt genannt ist.

(21 Ahhcrul'cnc r1·ancrinnc11 U11J PCa11cr h:1hc:11 sich 1111vr·11üglich 
um die Übertragung einer neuen Pfarrstelle w bemühen. Das Kon
sistorium (Lmdcskirchenrn11t) ist ihnen dabei bchilllich. Ihnen brm 
eine rif:m;irntlichc T:itigkcit vorl:iufig libcrtrn;cn wcrdcr1 i\uf' die 
persönlichen Verhältnisse ist Rücksicht zu nehmen. 

(31 /\bherufe11e Pf:-lrreri nnen und Pfarrer treten in den Wartesta11cl, 
wenn ihnen nicht innerhalb eines Jahres rrnch clc:rn Wirr::samwerden 
der Ahi,crufung eine neue Pf:11Tstelle ühertr:1gc11 worden ist. 

(4J lrn Falle einer Beurlaubung werden ein 18hr nach der Zustel
lung des Becchlmses üher dieAbllerufung die das Wnrtegeld über
steigenden Dienstbezüge einbehalten. Wird die Entsd:eidung über 
die /\hl,crufong un:infcchtlx1r. so vc.fallcn die cinhclwltrne11 Be
träge; wird die Entscheidung aufgehoben, so sind die einbehalte
nrn !3ct1lige 11:ic:hLuzahlc.n 

5. Kapitel Wartestand

§ 88
Grundbestimmung 

( l) Pfarrerinnen und Pfarrer können über die sonst kirchengesetz
lich geregelten F�llc hin8us in den \V81-tcstaml Vl'.r,c\l,t werden,
wenn ein gedeihliches Wirken in ihrer PL1n-stelle nicht mehr ge
wzihrleistet erscheint und auch in einer anderen Prmrstelle zunächst
nicht erwartet werrlen kann.

(21 Ühcr die Verscl1.Ung in den Wartcst:mil <Ttscheidct die Kir
chenleitung.§§ 85 und 86 finden entsprechende Anwendung. 

� 89 
Rechtsfolgen 

( J) Mit dem Eintritt in den \Vartestand ist der Verlust der PfoJTStcl
le verbunden. solcrn dieser nicht be1eits dmch Abbc:rul·ung oder
Freistellung eingetreten ist. Im übrigen d:rnel't das Dienstverhält
nis zur Kirche fort. § 94 Absatz 2 Sätze 4 bis 7 und Absatz 5 gilt
entsprechend.
(2) Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartest8nd erhalten. soweit nicht
etwas anderes bestimmt ist, Wartegeld nach Maßgabe der beson
deren kirchengesetzlichen Bestimmungen.

(3) Der Wartestand beginnt

1. in den Fällen des § 75 Absatz 2, des 9 82 und des � 87 AbslltZ
3 mit dem Tage, den das Konsistorium (Landeskirchenamt)
festsetzt,

2. in den übrigen Fällen mit dem Ablm1f des Mon8ts, in dem der
Beschluß über die Versetzung in den Warte�tand unanfechtbar
geworden ist.
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� l)() 
Vcr11cndung im W;ir(cq;1r1d 

Amrsblart 

( 1) Pforrerinnen uncJ Pl
°

,irrcr können sich um cJie Übertragung ei
ne1· Pi

°

arrslelle bewerben. Dc1s Konsistorium (Landeskirchcm1mt)
kann die ßcwerbung ocJer cJic crforde1·liche Bestätigung innerhalb
ei ncs Zc itraums von L 11 ci J ,ihren ;1blt:!1ncn oder n1rückstcl lcn. wenn
ein gL·cicihliehes Wirken in einer nrnen l'l,mstelle rneht gc\1sih1-
kistct crschernl.

(2) Das Konsistorium (Landeskirchenamt) bnn Pforrerinnen und
Prarrern im Wartestand widerru1lich eine andere kirchliche T:Hig
keit (iricrtragcn. Die ßctrollcnen sind vcrprtichtet, diese Tätigkeit
1.u Ul,nnchmen. wenn ;ugcsiehert wird. d,11: dL:r J\uflr;1g rnincJc
slem sechs Monate bestehenbleiben wird. sc1lcrn nicht sp:itcr ci11-
lrclcmlc Gründe zum \Viderruf nötigen. 

(3) P1·arrcrinncn und Pfarrer im Wartestand, die ohne hinreichen
den Grund die Übernahme einer solchen Tätigkeit verweigern.
vcil1crcn rür die Zeit der \\c1gnung den ;\nsrruch ;1urWancgeld. 
� (, 1 1 i ndct entsprechende :\nwemlung. 

S 91 
Versetzung in den Ruhestand 

( 1) 1)1':uTcrinncn und Fl':1rrcr im Wartestiml sind vom Konsistori
um (Lu1dcskirchcnarnli in den Ruhest;md ;u versetzen, 1vcn11 ih
m:n l1is zum /\blau! von drei Jahren nach ,lern Beginn des \\;11tc
slandcs nicht erneut eine Pforrslelle übcrtrngcn worden isl. Der 
Li.1u I der Frist isl gehemmt. solange die oder der Betrof

f

ene gcnd:\ 
� 90 Absc1tz 2 m1i'lragswcise beschMtigl ist. Die Zeil einer Bcm
iaubun!! nach Ablauf der hhrcsl'risl n:ich � 87 Absatz 4 S:nz t 
wird ;ll! 1 die F11st des S:1tzcs i ;mgerechncl. 

(2) Pra1Terinnen und Prarrcr im Wi.11tesl,md können in den Ruhe
stand versetzt werden. wenn sie der Aufforderung des Konsistori
ums (Landeskirchenamtes). sieb um die L'bc1tragung einer Pforr
slel I e zu bewerben. binnen sechs Monaten nicht nachkommen . .\1 i t 
ihrer Zustimmung können sie aul:\cr in den Fiillc·n der� 92 und 9] in
den Ruhcst;md versetzt 11c1dc11. wenn l'.S unmöglich erscheint. sie in
ahschharer Zeit wieder i111 ptarrdicnstlichen Dienst zu verwenden. 

(3) ßdinclet sich eine Pi°a1Te1·in oder ein Pfarrer aul'grund eines 
Disziplinc1rurteils im W;1nestand und ist in dem Urteil ausgesprn
chen 11 ordcn, daß eine r l;m stcl le erst 1rnch :\hl au reiner bestimm
tcn F1 ist wieder ühcrtr;1gc11 werden d;irr. l,q,innen die in den :\1°
sützcn I und 2 grn;1 111ncn Fristen erst rnil eiern /\blaur der in drn1
Urteil festgesetzten Frist.

6. Kapitel Ruhestand 

� 92 
Grundbestimmung 

( 1) PlatTerinnen und Pfarrer treten mit dem Ablauf des Monats, in
dem sie das 65, Lebensjahr vollenden. in den Ruhestand. Ist ihnen 
eine Schulpfarrslclie übertragen. treten sie, soweit das glicdkirch
liche Recht nichts anderes bestimmt, mit Ablauf des Schuljahres
oder Semesters. in eiern sie das 65. Lebensjahr vollenden, in den
Ruhestand.

(2) Sie können auch ohne Nachweis der Dienstunfähigkeit auf ih
ren Antrag in den Ruhestand versetzt werden, wen sie
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1. cJas G3. Lcl,cnsj;1hr vollcndc·t h,11,cn odci-

2. schwerbdiindcrt im Sinne cJcs � 1 des Schwerbehindertenge
setzes sind und das 60. Lebensjzihr vollendet haben.

Das gliedkirchliche Recht kann beslirnrnen, daß einem Antrag nach 
Satz 1 Nr. 2 nur entsprochen wc1cicn dar!°. wenn sich clic ßctro/Te
nen unwidcrrull1ch verrrlichtcn. nicht mehr :lis einen k,tzulegen
den Höchstbetrag aus ßeschMtigungcn oder Erwcrhsl:itigkeiten 
hinzuzuverdienen. 

(3) Wenn dienstliehc Gründe es erfordern, kann mit Zustimmung 
der 13etroffcnc11 der Eintritt in Lien Ruhestand für eine bestimmte
Frist, ltingstcn.s bis zum J\bl;iur de, Mon;1ts. in dem ci;1s (,3. Le
bensj;1hr vollcmkl wird, ilinaw,gcschobcn werden. In diesem F:11-
le können die Be(rotlenen jederzeit die Versetzung in clen Ruhe
stand verlangen. 

(4) Die Glicdkirchen können die in Absatz I und Absatz 2 Salz 1 
Nr. 1 gemnntrn :\ltcrsg1·cnzcn Lcit11c:ilig hinaut',cl1rn

� 93 

Ruhestand wegen Dienstunföhigkeil 

(1) Pfarrerinnen und Pfan-cr sind m1f ihren Antrag oder von Amls 
wegen in den Ruhcst;md zu versetzen, wenn sie int°r1lgc eines ki\r
pcrlichrn Gcl,rcchcns ode1· wegen Schwiieilc ihre; 1-;i,rpcrlichcn
oder geisligrn Kriille au! Dauer dicnslunliihig sind.

(2) Dauernde Dienstunfähigkeit kann auch dann ,rngcnornmen
werden, wenn m1fgrund einer Krnnkhcit innerhalb von sechs Mo
naten mehr als drei Monate ke111 Dienst getan worden 1st und kei
ne Aussicht l•L'Steht. da/', 1nncI° lulb weitnn sect1s c,lonalc die
D1cnstt:ih1g�c1t voll w1cderhc1gestcl lt scm wml.

(3) Pfarrerrnnen und Pfarrer, die von Amts wegen in den Ruhe
stand versetzt werden sollen. werden vorn Konsistorium (Lan
deskirchenZlrnt) unter Angabe der Gründe sehriJ"tlicl1 aufgefordert.
etwaige Ein 1, cmlungcn inned1;1lh cinn Frist von mimk-strns vier
Wochen zu cihehcn. Werden i1111crh,lib der Frist Ein\1cmlu11gen
nicht crhohc11. so wird dies einem Antrag aur Vnsctzung in den
Rul1estand gleichgesetzt.

(4) Werden innerhalb der Frist Einwendungen erhoben, so hat das 
Konsistoriu111 (Lrndcskirchcna111t1 die notwendigen Feststellun
gen in einc111 \·crlahren zu lrelkn. in dem ein vcnr:wrns:irztliches
Zeugnis und den ßctrollcncn Gclcgcnhl:it Lm Stellung
nahme gegeben werden muß, Außerdem isl der Kreiskirchenrat
(Kreissynodalvorstand) zu hören,
(5) Ist eine Pfarrerin oder ein Pfarrer zur Wahrnehmung der eige
nen Rechte infolge körperlichen oder geistigen Gebrechens offen
sichtlich nicht in der Lage. ohne unter Betreuung zu stehen, so soll 
die Superintendentin oder der Superintendent (die Kreis
oberpfarrerin oder der Krcisoberpfan-cr) flir die Dauer des Verfah
rens einen Beistand bestellen.

(6) Das Konsistorium (Landeskirchenamt) kann die Betroffenen
für die Dauer des Verfahrens von den Dienstgeschäften beurlm1-
bcn: der Beschluß über die Beurlaubung unterliegt nicht der
kirchengerichtlchen Nachprüfung.

(7) Wird die Dienstl'iihigkeit festgestellt, so ist das Verfahren einzu
stellen, Führt das Ve1fahren zur Versetzung in den Ruhestand, so
beginnt dieser im Falle des Absatzes 3 mit AblZ1uf des dritten Mo-



Hctr3-4/ 1997 

nats. der au!" die Milleilung über die Versetzung in den Ruhestand 
folgt, im Falle des Absatzes 4 mit delll Ablauf des dritten Monats. 
der auf den Ablauf der Frist des Absatzes 3 folgt. Ist der Beschluß 
über die Versetzung in den Ruhestand zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht unanfechtbar, so kann das Konsistorium (Landeskirchenamt) 
bei cler Beurlaubung der oder des Betroffenen die das Ruhegehalt 
übersteigenden Dienstbezüge einbehalten. Wird die Entscheidung 
aufgehoben. so sind die einbehaltenen Bezüge nachzuzahlen. 

§ 94 
Rechtsfolgen 

( 1) Mil dem Ruhestand endet die Pflicht zur Diensllcistung. 

(2) Die BclrolTcnen scheiden aus der Pfarrstelle aus. sol'ern dies 
nicht bereits durch Abberufung. Freistellung oder Versetzung oder 
Einlrill in den Wartestand geschehen ist. Im übrigen bleibt die
Rechtsstellung erhalten. Sie erhalten Ruhegehalt nach Maßgabe
der besonderen kirchcngesclzlichen Bestimmungen. Sie unterste
hen weiterhin der Lehr- und Dienstaufsicht. Über die Versetzung
in den Ruhestand kann eine Urkunde ausgestellt werden. In ihr isl 
anzugeben, zu welchem Zeitpunkt der Ruhestand wirksam wird. 
Dieser Zeitpunkt clarr nicht vor dem Tag des Zugangs liegen. 

(3) Pfarrerinnen und Pfancrn im Ruhestand kann nach Maßgabe 
des Pfarrslellenbcsclzungsrechts eine Pfarrstelle übertragen wer
den, wenn die Gründe für die Versetzung in clen Ruhestand wcg
gcfollcn sind. Eine Ve1·p1lichlung zur Übernahnc der Pfarrstelle 
kann nur ausgesprochen werden. wenn die Betroffenen das 63. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

(4) Pfarrerinnen und Pfarrern im Ruhestand kann mit ihrer Zu
stimmung widcrrullich ein pfarramtlichcr oder ein anderer kirch
licher Dienst übertragen werden. 

(5) Wenn clic Rücksicht auf clcn Dienst es gebietet, können einer 
Pfarrerin oder einem Pfarrer im Ruhestand Beschränkungen in 
cler Ausübung clcs Rechts zur ölTcnllichen Worlverküncligung uncl 
Sakramcnlsvcrwallung. inbesondere hinsichllich der Vornahme von 
Amtshandlungen, auferlegt werden. 

§ 95 
Zuständigkeit 

Für Entscheidungen nach clen §� 92 bis 94 ist clas Konsistorium 
(Landeskirchenamt) zusliindig. soweit nichts anderes bestimmt ist. 

8. Teil Beendigung des Dienstverhältnisses

§ 96 
Grundbestimmung 

Das Pfarrclicnsl vcrhlillnis endet außer durch Tocl durch Enllassung, 
Ausscheiden oder Entfernung aus eiern Dienst. 

§ 97 
Entlassung aus eiern Dienst 

(l) Pfarrerinnen uncl Pfancr können ihre Entlassung aus eiern Dienst 
verlangen. Der Antrag ist auf dem Dienstweg bei dem Konsistori
um (Lancleskirchenamt) schriftlich einzureichen. Er kann zurück
genommen werden, solange die Enllassung noch nicht ausgespro
chen ist. Die Entlassung clarr nicht später als zum Ende cles dritten 
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Monats nach Eingang des Enllassungsantrags '.lusgesprochen wer
den, es sei denn, daß bis zu diesem Zeitpunkt eine ordnungsgemäße 
Übergabe der Dienstgeschäl'te nicl1t möglich crscheinl. 

(2) Mit der Entlassung aus dem Dienst verlieren die Betroffenen alle 
in eiern bishe1igen Dienstverhmtnis begründeten Rechte unclAnwarl
schalkn. § 5 Absatz I Nr. 2 und Absatz 2 und § 34 Absatz 3 bleiben 
unberüh1t. Den Entlassenen kann nach Maßgabe clcs Versorgungs
rechts ein Unterhaltsbeitrag widerruflich bewilligt wc1·clcn. 

(3) Über die Entlassung wird eine Urkunde ausgestellt. Die Ent
lassung wird mit dem in der Urkunde angegebenen Zeitpunkt, 
jedoch frühestens mit clcr Zustellung. wirksam. Zugleich sind die
Rechtsfolgen der Entlassung mitzuteilen. 

§ 98 
Ausscheiden aus dem Dienst 

( 1) Pl'arrcrinncn und Pfarrer scheiden aus eiern Dienst aus. 

1. wenn sie aus der Kirche auslrclc11 oder einer anderen 
Religionsgemeinschaft beitreten: dies gilt nicht. wenn sie im 
Falle eines Auslandsdienstes mit Zustimmung clcr Kirchen
leitung einer anderen reformatorischen Kirche beitreten. 

2. wenn sie nach§ 5 Absatz I N1·. 5 oder§ 6 Recht und Pflicht 
zur öffentlichen Wortverküncligung und Sakramcnls
verwaltung verloren haben,

3. wenn sie den Dienst ohne Zustimmung clcs Konsistoriums
(Landeskirchenamt) aul·gebcn oclcr nach Ablm11· eines Warlc
slancles, einer Freistellung odCI' einer Beurlaubung trotz 
Aufforderung nicht wieder aul'nchmcn. 

4. wenn sie in ein öffenllich-rcchllichcs Dienstverhüllnis zu 
einem anderen Dienstgeber treten. sofern kirchengesclzlich 
nichts anderes besti_mml ist: dies gilt nicht. wenn im Einver
nehmen mit eiern neuen Dienstgeber clic Fo1·tclauCI' clcs 
Pl'arrclienstverhältnisscs neben eiern neuen Dicnslvc1·hällnis 
angcorclnel wird, 

5. wenn eine nach § 41 Absatz 2 Salz 2 erforderliche Befreiung 
für die Eheschließung nicht erteilt wircl. sofern clas 
gliedkirchliche Recht nichts anderes bcsti lllllll. 

(2) Mit dem Ausscheiden aus dem dienst verlieren die. Pl',1rrcrin
nen und Pfarrer alle in eiern bisherigen Dicnslvcrhültnis begründe
ten Rechte uncl Anwartscharten. Ihnen kann nach Maßgabe des
Versorgungsrechts ein Unterhaltsbeitrag widerruflich bewilligt 
werden. § 34 Absatz 3 bleibt unberührt. 

(3) Das Konsistorium (Lancleskirchcnaml) stellt das Ausscheiden 
fest. bestimmt clen Zeitpunkt. an eiern die Rechtswirkungen clcs 
Ausscheidens eingetreten sind, uncl Leill dies den Betroffenen mit. 

* 99 
Entfernung aus eiern Dienst 

Die Entfernung aus eiern Dienst wi1·cl durch das Disziplinarrecht 
geregelt. 
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9. Teil Sonderhcstimmungen

1. Kapitel Besondere Dienstverhältnisse

s 100 
Privatrech ti iche Dienstverhältnisse 

In bcgründelen Einzelfallen können Pfarrerinnen und Pfarrer 111 
einem privatrechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt werden. Im 
Dienstverlrag sind clie Vorschriften dieses Kirchengesetzes für sinn-

anwendbar zu crkUrcn, sowcil sie nichl das Bestehen eines 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses voraussetzen. 

� 11) 1 
Dienstverhältnisse bei Freistellung 

Das ki1chlichc Recht kann bcslimmcn, daß Pf,uTcrinncn und PL1r
rer, die zur Dienstleistung bei der Evangelischen Kirche der Union 
oder einer G\iedkirche gemäß§ 77 unter Verlust der Besoldung frei
gcstcl lt worden sind, für die Daun der Freistellung in ein Dicnst
verhfünis auf Zeit berufen werden können. Für das Dicnslvcrh;iil
nis gelten die allgemeinen Bestimmungen entsprechend. sofern die
se nicht ein Dienstverhiiltnis auf Lebenszeit voraussetzen. 

§ 102
Nebenberuflicher und ehrenamtlicher Pfarrdienst 

Die Gliedkirchen können bestimmen, daß pfarramtlicher Dienst 
auch nebenberuflich oder ehrenamtlich ausgeübt werden kann. 
Yori1usselzunr,- 1tir einen solchen Dienst in cmcr Pl,1rrstclle srnd 
die Ordination und die Anstellungsiäh1gke1t. 

10. Teil Schlußhcstimmungen

§ 105
ZusUndigke1len 
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Soweit in diesem Kirchengesetz keine andere Zuständigkeit be
slimmt isl, ist cl:1s Konsislorium (Landeskirchenamt'1 zusliindi:,:. 
Die Glicdkirchcn können clic in diesem Gesetz bestimmten Zu
ständigkeiten in anderer Weise regeln. 

§ lU(i
Ausführungs- und Ergiinzungsbesti mmungen 

Die zur Ausführung und Ergünzung dieses Kirchengesetzes crlor
derlichen Bestimmungen erlassen die Gliedkirchen für ihren Be
reich. Ausführungs- und Ergi:inzungsbestimmungen, die für die im 
Dicnq der Ev:lllgelischcn Kirche der Union slehemkn Pfarrerin
nen und Pfarrer Geltung haben sollen, erll\ßr der Rat. 

§ 1 /)7
lnkrafttrelen 

Dieses Kirchengeselz tritt an dem Tage in Kran, clcr durch d�s 
Einfllhrung:;gc'.setz zum Pi'arrdienstgesetz lxstimml wi1'll. 

Berlin, den 15. Juni 1996 Der Präses der Synode 
der Ev:111gelischcn Kirche der Union 

iKock) 

Vorstehendes Kirchengesetz wird hiermit verkündet. 

Berlin, den 16. Juni 19% Der Ral 
2. Kapitel Dienstverhältnisse außerhalb einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche der Union 

§ lil3 (D. 8eier) 
Dienst in der Evangelischen Kirche der Union 

Für Plarrcrinncn und Pfarrer im Dicnsl der Evangclisc·hcn Kirche 
der Lnion finden die Bestimmungen dfeses Kirchengesetzes mil 
der �laßgabc Anwendung, d213 anstelle des Konsistoriums 
/Lanclcskirchcn,1mtcs) die Kirchcnbnzlei und anslellc der Kirchen
leitung der Rat zusttindig sind. 

� 104 
Ordinicrlc Theologen im Dienst kirchlicher Werke mit eigener 

Rechts persönl i chke i t 

Die Bestimmungen dieses Kirchengesetzes über die in der Ordi
nation begründeten Rechte und Pflichten finden auch auf solche 
ordiniereten Theologinnen und Theologen Anwendung, die von 
kirchlichen Anstalten und Werken oder sonstigen kirchlichen Ein
richtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit angestellt sind, ohne 
zugleich in einem Dienstverhältnis zur Evangelischen Kirche der 
Union oder einer ihrer Gliedkirchen zu stehen. Im übrigen bleibt 
es den Anstalten, Werken und Einrichtungen überlassen, im Rah
men ihrer Rechtsstellung die Dienstverhältnisse ihrer ordinierten 
Theologinnen und Theologen den Bestimmungen dieses Kirchen
gesetzes durch Satzung und Dienstvertrag sinngemäß anzupassen. 

Kirchengesetz zur Einführung des Pfarrdienstgesetzes und 
Ztll" Anderung der Ordnung und anderer Kirchengesetze der 

Evangelischen Kirche der Union 
(Einführungsgesetz zum Pfarrdienstgesetz - EG PfDG) 

Vom 15. Juni 1996 

Die Svnodc der Evangelischen Kirche der Lnion hal unter Beach
Lung von Arlikcl 14 Absatz 4 Satz 2 der Ordnung d,1s lolgcndc 
Kirchengesetz. beschlossen: 

Artikel 1 
Artikel 2 
Artikel 3 

Artikel 4 
Artikel 5

Artikel 6 

Inhaltsübersicht 

Inkrafttreten des Pfarrdienstgesetzes 
Ausführung des Pfarrdienstgesetzes 
Änderung der Ordnung der Evangelischen Kirche der 
Union 
Änderung des Pfarrer-Ausbildungsgesetzes 
Änderung des Kirchengesetzes über das Amt des 
Predigers in der Evangelischen Kirche der Union 
·Änderung der Verordnung zur Angleichung des
Kirchenbeamtenrechts

Artikel 7 Änderung des Kirchengesetzes über die Rechtsver
hi:iltnisse von Pfarrern und anderen kirchlichen 
Mitarbeitern bei der Wahl in ein Gesetzgebungsorgan 

Artikel 8 Änderung der Pfarrbesoldungsordnung 
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Artikel <J .\mlcrung der Vcrc1rdr111ng iiher die \inizugskoslcn
\ crgülung der Pl.:irrcr 

Artikel l ü ,\nderung der Beihilfeverordnung 
Artikel l l l\eufassung ge�.n::lerter Kirchengesetze und 

Verordnungen 
Artikel 12 Übergangsbestimmungen 
Artikel 1 _1 .\11!l1ch11ng V()n Kirchengpctzen 
Artikel 14 !111-;rantrclen 

Artikel 1 
Inkrafttreten des Pfarrdienstgesetzes 

D:is Kirchcngcscrz ühc1· die clicnqrcehtl ichcn Vcrhfünissc der Pfor
rcri nncn Llllli Pr.irrer 111 der[, :rngclischc11 Kirche der U11ir•11 
(Plarrdicmr,'-'c,etz - PIDG) 1rit1 :m dcms�lbcn T:igc wie dieses 
Kirchengesetz in Kraft 

Artikel 2 
Ausführung des Pfarrdienstgesetzes 

Pfarrerinnen und Pf:mer, die zur Dienstleistung bei der Evangeli
schen Kirche der Union gembß § 77 unter Verlust der Besoldung 
freigestellt 11ordcn sind, können für die Dauer cler Freistellung in 
ein Dicnstiuh;iltnis au1·zcit hcruCcn wcrdrn. Fm d:1s Dicnstvcr
h;ill11is gelten die :ilgcmei11c11 flcstinmrnngcn cntsrreeheml, so
fern diese nicht ein Dicnsl\c1illil1nis :111! Lcbcn,zcil voraussctLcn. 

Das glicdkirctilichc Recht bnn bestimmen, clzi13 clie Kirchenlei
tung hesclrlil'i:\cn k;mn, die Bcrut1111g i11 den rforr:1rn',lichen Probc
dic11st (Entscmlungsdicnsi) Jllgcrncin 11ur im eingeschränkten 
Dienst vorzunehmen, soweit die Personal- und Fin::mzentwicklung 
dies erforderlich macht. Eine entsprechende Regelung tritt späte
stens am 3 1. Dezember 2001 ,lll ßer Kr:ifL 

,\rlikel 3 
Änderung der Onlnung der 

Evangelischen Kirche der Union 

Die Ordnung cler Ev;:mgelischen Kirche der Cnion in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. Juli 1994 (ABI. EKD 1994 Seite 
405) wird v ic folgt gelindert:

l11 Artik'1 4 Abs;u;,: 1 Buchst;1hc h werden die Wonc „K,111did,1tcn der 
Theologie und Pl,mamtsk:indidaten im kirchlichen Hill'sdienst" durch 
.,Vikaren und Pforrern im Probedienst (Entsendungsdienst)" ersetzt. 

Artikel 4 
Änderung des Pfarrer-Ausbildungsgesetzes 

Dzrs Pfarrer-Ausbildungsgesetz in der Fassung der.Bekanntm:i
chung vom 15. Februm 1983 (ABI.EKD 1983 Seite 82) wird wie 
folgt geänden: 

l. In § 1 Absatz 2 werden das Wort „Pfarrerdienstgesetz" durch
Pfarrdienstgesetz·· und das Wort „Verleihung" durch ,,Zuer

kennung" ersetzt. 

2. In* 7 b Absatz l werden vor dem Wort „öffenllich-rechtli
chen" die Worte „kirchengesetzlich geregelten" eingefügt.

3. In§ 14 c S:itz 2 wird die Angabe,,§ 64Absatz4 Sätze 1 und 3
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des PLmndicnstgcsctzcs·· durch .. > <)f; Ah,;111. 3 de.•. 
Pfarrdicnstgcsct/cs" crsctLL 

5. § 15 Absatz 2 S:m 2 erhält folgende Fassung:
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Der Ehegatte soll evzrngelisch sein, er muß einer christlichen
Kirche angehören: das gliedkirchliche Recht kann bestimmen,
d,1L\ die Kirchenleitung im Einzcli',111 \On diesem Eri'<)1·clcrnis
befreien k;mn.

6. In§ 19 ;i wird die Angabe,,§§ 28. 29, 32 bis 34, 36 uncl 39 bis
42 des Pfarrerdienstgesetzcs" durch ,.§§ 30, 31, 36. 3·;, 39,
40, 42 bis 44, 46. 53 und 60 des Pt'zirrdienstgesctze�·· ersetzt.

Artikel 5 
f\nderung des Kirchengesetzes über das Amt d.::s Prelligcrs 

in der Evangelischen Kirche der Union 

Das Kirchengesetz über d:is Amt des P:-cdigers in de1 E\:ingeli
schen Kirche clcr L1nion vom 6. Dezenll,cr 1957 rABI.EKD 1958 
Seile 113), zulclLI gc,inclcrt durch lb< KirchcngesctL vu1n ::,, :Vlai 
1976 (ABI EKD J<J-:-6 Seite 316) 1\ird wie folgt gcjmJcr1 

� 8 Absatz 3 erhzilt folgende Fassung: 

(3) Die für den Pforrer zur Anstellung geltenden Bestimmungen
ül,er den Probcdicrm (Entscndungsclicnst) l'indcn cntsr1l:chcnrle
.\nwcndung).

Artikel 6 
Änderung der Verordnung zur Angleichung des 

Kirchenbeamtenrechts 

Die Vcrord1111ng 1u1 Angleichu11g des Kirchenhc;1mtcnrcThls \ 0111
2. Oktober 19')11,\BI EKD 1992 Seite_,, wirrl wie gc:1mlcrt:
� 2 Absatz 2 wircJ :1Ufgehoben.

Artikel 7 
.,\nderung des Kirchengesetzes über die Rechtsverhältnisse 
rnn Pfarrern und anderen Kirchlichen Mitarbeitern bei der 

Wahl in ein Gcsetzgehungsorgan 

Das Kirchengesetz über die Rechls\ crnliltnisse von Pfaricrn und 
anderen kirchlichen Mitarbeitern bei der Wzihl in ein 
Gesetzgebungsorgzin vom 2. Apr·il 19S4 (ABI. EKD 19S4 Seite 
25 1 ), gdinclcrt durch d:1s Kirchcngc,cl L mm 14 Juni 1002 (ABI. 
Ek:D 1992 S. 3r',) 1•.ird wie folgt gc<1n,lcr1: 

1, Der Überschrift wird die Kurzbezeichnung .,(Abgeorcl;1eten
gesetz -ABgG)" angefügt. 

2. § 1 wird wie folgt geiinclert:

;i) Absatz 2 wird wie folgt geiinclert:

aa) 1 n Buchstabe a werden das Wort „PfatTerdienstgesetzes" durch 
„Pfarrdienstgesetzes" und die Worte „Pfarramt oder zum 
Pastor im Hilfsdienst'' durch .,Pfarrdienstverhältnis oder in 
ein Probedienstverhiiltnis" ersetzt. 

bb) In Buchstabe b werden die Worte ,.eine Predigerstelle" durch 
,,ein Dienstverhältnis als Prediger"' ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gei:indert:

aa) Die Buchstaben a und b werden aufgehoben. 
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bb) Die Angabe .. c)'· wirJ gestrichen. 

3. s 4 wird wie folgt ge,1nderl:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

(2) Ei11 Prarrcr, ci11 Prediger oder ein Anw/irtcr des Prcdigcr,m1tc:;
wird mit Wirkung von dem Zcitpu11kt. in dem die Annahmeerklz\
rung wirksam wird, unler Verlust der Dienstbezüge freigestellt,
sofern er sich nic:hl im W,irlcstand oder im Ruhest.1nd befindcl.
Für Jic Dauer der Wahrnehmung Jcs Mandals ruhl ein Anspruch
auf Wartegeld.

h! 111 Absalz 3 werJcn die Wune .,Ein l\1slur im llili'sJiensl. 
ein Vikar, ein Anwärter des Predigeramtes" durch „Ein Vi
kar" ersetzl. 

4. � 7 Absatz I erhält folgende Fassung:

(!) Trilt ein PL11rer oder ein Prediger nach der 13eencligung r.ks 
Mandats nach � 82 des PL1rrd1enstgcsetzes in den Wanesland. so 
erhlill er Wartegeld nach Maßgabe der besonderen ldrchen
gcsctzl ichcn 13cstimmungen. wenn und soweit ihm nicht ein Über
gangsgeld oder eine Altcrscnlschtldigung gcw!ihrt wircl. 

5. In § 8 Absatz 2 werden hinter dem Wort „während" die Worte
,.einer f'rci,tcllung" ,owic ein Kolll1i1,1 cingcl'ügt.

Artikel 8 

Änderung drr Pfarrbesoldungsordnung 

Die Pforrbesoldungsordnung vom 31. März l 993 (ABI EKD l 993 
Seile 285), gc;indcrt durch die Verordnung volll 22. Sq1tclllbcr l 995 
(ABJ. EKD 1995 Seite 54 7). wird wie folgt geandert: 

1. Die Inhaltslibcrsicht 11 ircl wie folgt geändert:

a) Die Überschrift des§ 4 erhält folgende Fassung:

!3c:;oldung l.0ci cingc,chränktcm Dicnsl uncl Freistellung 

b) Nach der Überschrift des§ 13 wird eingefügt:

§ 13 a Dienstwohnung während der Freistel Jung

cJ Die Übcr,chril't de,§ 17 crh'.ilt folgende Fassung: 

Besoldung während der Mutterschutzfristen 

2. § I erhält folgende Fassung:

( 1) Diese Verordnung regelt die Besoldung der Männer und
Frauen, die zum Pfarrer oder zur Pfarrerin der Evangelischen
Kirche der Union oder einer ihrer Gliedkirchen berufen wor
den sind (Pfarrer).

(2) Inwieweit diese Verordnung auf Pfarrer anzuwenden ist,
denen keine Pfarrstelle bei einer der in§ 24 Absatz 3 des
Pfarrdienstgesetzes genannten Anstellungskörperschaften
übertragen worden ist, bestimmt sich nach ihrem Dienslver
hältnis.

3. � 2 wird wie lulgt gdndc1 t:

H dr.l-41 'J'F 

a) In Abs.itz I werden die Worte ,.(Kirchengemeinde.
Kirchengemeinde- cHlcr Synmblvcrb,md. Ki1·chcnk1·cis.
Gliedkirche. Evangelische Kirche der Union)" gcslrichen.

h I l 11 Abs,1t1 2 werden hinter dclll Wort „Pfarre(' d,ts 
Komma, die Worte „der von einer der in Absatz I bezeichne
ten Anstellungskörperschaften auf Lebenszeit angestellt war'' 
und das weitere Komma durch .. :1ur Lebenszeit" cr.,dzt. 

4. � 4 wird wie folgt geändert:

,lJ Die Übcrschrilt erh!1IL lolgcndc Fassung: 

Besoldung bei eingeschränktem Dienst und Freistellung 

b) Absatz I erhält folgende Fassung:

(l I Ein p1·,1:1cr. dc1· im cingcsch1jnktc111 Dienst hc,c·h/\rtigt
ist. erhülL ein im Yerhfünis zu cJem vergleichbaren uneinge
schränkten Dienst verringertes Grundgehalt und entsprechend 
geminderte iibrige 13csoldung,hcstancltcilc. soweit nicht aw> 
dr(1cklich elwas anderes bestimml wi1d. Ist der Pl,l!Ter ln
hc1ber einer Dienstwohnung, so wird sel!le Besoldung außer
dem um einen Bctr.rg gekürzt. cler dem in demselben Ver
!JjJ1nis verringerten OnszuschLlg clcr Stuic 2 entspricht, höch
stens jedoch um den enlsprechendcn Antci lsbclrag des lat
st1chlichen tv1 ietwenes der Dienstwohnung. 

c) Absatz 2 wird wie folgt geiindert:

,r:1\ In Satz I werden die Worte .. ,tus ra1111liiircn Gnindcn VD!ll 
D1ensL" gestrichen und hinter dem Wort „wird" die Wurte "in 
der Regel'· eingefügt. 

bbJ In Salz 2 werden llinlcr dem Worl „Frcislcllung" die 
Worte „unter Verlust der Dienstbezüge" eingefügt. 

c)1 Es wi1·d lolgcnder Absatz 3 ,111gclligt:

(3) Für die Zeit, in der ein Pfarrer wegen Erziehungsurlaubs
t'rcigcstcllt ist. wird keine ßcsnlclung gc11,1hrt.

5. ln § 7 Satz I werden die Worte „vorläufig des Dienstes
enthoben" durch .. wegen des \'crclachts einer Amt,pllicht
vcrlctzung I orHiufig beurlaubt" ersclzl.

6. In § 10 Absatz 3 Satz 4 wird das WorL „gesamtkirchlichen"
durch „die Inhaber von" ersetzt.

7. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz I Satz I werden die Worte „der Gemeindekir
chenrat (das Presbyterium)" durch „das Leitungsorgan der
Anstel I u ngskörpersehaft" ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Worte „des Gemeindekirchenrates
(des Presbyteriums)" durch .. des Leitungsorgans der
Anstellungskörperschaft" ersetzt.

8. Nach § 13 wird folgender § 13 a emgefügt:
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Dicmt wohnull!c' \'. ,1lrn:ml der f'rcL,tcl l11ng 

Wird einelll Pfarrer, der unter Verlust der Pforrstelle freigestellt 
ist, geswttcl. die bisherige oder eine andere Dienstwohnung zu 
nutzen. h:u er dol'lir eine Dienstwohnungsvergütung in Höhe ih
res lolshchlichcn Mietwerte., ;:u entrichten. hiichstcns jedoch in 
!-leihe de, O:tszusehL1ges cln .'it11rc 2. Die Dicthtwolmung gill 
auch w/,hrL·nLI dieser Zeil :ds Dirnstwoh11ung im Sinne dieser Vn
ordnung. 

9. In� 14 Absatz 3 Satz I wird die Angabe .. � 2-- durch.,� 24
Absc1lz 3 des Prarrdienstgesetzes" ersetzt.

a) InAbszitz 5 Satz 3 werden c'ie Worte „Tiitigkeit im uncingc
schr'.inktcn Dienslverhiiltnis„ durch „Beschhftigung im unein
gcschrlinklen Dienst" ersetzt.

h) In .-\h,.1tz Ci Salz 1 \\ ir,I
.. kirchlichen" das Wort .. Mlcntlichen" gestrichen.

11. � 17 wird wie folgt gelindert:

a) Die L'hcrschril"t erhzilt !oigcnde Fassung

Bcs,0 1clt1ng w!ihrcnd der \1L11tcrscl111l1JrislL'11 

b) ln Al7scilz I werden die Absatzbezeichnung .JI)" und die
Fußnote hinter dem Wort . .tdultcrschutzfristen'" gestrichen.

Ar(ikel 9
Anderung der Verordnung über die 

Cmzugskostenvergütung der Pfarrer 

Die Vcn,rc!i111 ng ii her clic U rn111s.,,koslcnvcrgütung clcr PL1rn.:r vom 
4 . .Scptvrnl7,T 1962 (ABI. FKll 196'.'. .S. 631)1. ;uictzt gc:imlc.rl 
clu1·cl1 die \crordnung vorn .2 November 19'7, \lßl. BEK 197S 
Seile 22). wirc 1 wie rolgl geändert: 

1. § l \, i rd wie folgt geänc.Jcn

n) 111 .·\1°,:111. 1 S;ilz 1 ,,er,k-n die Worte ,Jcd,'1 Pi":1rrcr crh:ilt
hei Arllri11 des p1·:1rr:111ll, ci11e1· Kirchengcincindc·, c·incs
Kirchcngemeincleverb:rnclcs. eines Kirchenkrei,es, einer
GJiedkirche oder der Evangelischen Kirche der Union" durch
PJ'nrrerinnen und Prarrer (Pfarrer) erhalten bei der Übertra
gung einer Pfarrstelle" ersetzt.
b) In Absatz 2 Satz I werden die Worte . .Körperschaft
(Kirchengemeinde. Kirchengemeindeverband. Kirchenkreis,
Gliedkirche. Gesamtkirche), in deren Dienst der Pfarrer
berufen ist" durch „Anstellungskörperschaft" ersetzt.

2. In§ 6 werden die Worte „Prädikanten. Vikarinnen. Hi!Cspre
digcrn" durch „Pfarrern zur Anstellung" ersetzt.

3 In§ 8 werden die Worte „Pastorinnen (Pfarrvikarinnen) und" 
gestrichen. 
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Artikel 10 
Anderung ckr Beihilfrvernnlnung 

Die Beihilfeverordnung vom 8. April 1992 (ABI. EKD 1902 S. 
335), zuletzt gel1ndert durch die Verordnung vom 22. Seplernber 
1995 (ABI. EKD l 995 Seile 547). wird wie folgt gelim'crt 

l11 � 1 Ahoatz I S:1l1 1 Nr. 1 werden ,Lh Kornm:1 und clic \\'orte 
. .Pastorc11 im llilt.,di,·11sl" geslrichrn. 

Artikel 11 
:\'eufassung geänderter Kirchengesetze und Verordnungen 

Der R:1t wird crm,i,·htic':l. die in drn .'\rtikcl.1 3 bis 10 gc,1nl,rlen 
J-.:irchcngescl1.c L!rlc.l Verordnungen i11 der n:1ch eiern lnkr,11 ltrctcn 
dieses Kirchengesetzes geltenden f'ossung unter neuem Datum 
bekonntzumachcn. 

Artikel 12 
(1Jwrgangsbestim111unge11 

Hm dc1s gliedkirchliche Recht 1m lntcreS5e des Abbaus eine, Perso
nalüberhangs im rfo1nmtlichen Dienst bestimmt. d::il:, ein P1:i1Ter, 
cler clos 58. Lchcnsphr vollendet h:it. ,1111 Antrng in clcn R11hcs1�11cl 
,crsclzl wcrdl'.11 k:rrm. ,o hleiht cliesc l<,·<cclung lü1- clie Zc:it. tiir· die 
sie: getroffen ist. his Zllm .1 1 Dounher 1001. in J-.:r,il"t. 

Pfarrerinnen und Pfarrer. die im Zeitpunkt des lnkralürclcns die
,<s Kirchcngcsct;,cs ,las (i() Lehensj,1hr '- ollcmlcl habe 11. krinncn 
c1u!" ihren Ant1·:1g 1n ,lcn Ruhcslam '-L't,,'t-'.l werden. wenn :-.1c das 
Ci2. Lebensjahr \oll endet haben. 

gc·11 Bcrc,ich Ost rkr Fv,mgclischcn f.:1rchc Licr Union gclk·ndc Bc
otimmungcn über ,.,. .. "' .. "'"' 11,1ch :� 8Ahsal;: 2 B11chq:1bc h 
des Pfarrerdienstgesetzes des Buncics der Evangelischen Kirchen 
\Olll 28. September 1982 (MB!. BEK 1983 S. 2) bleiben u:1bcrührt. 

l-l:1l cbs glicdkirchliclll' Recht vor ric111 lnkraillrclen Llic:-.,·, Kir
chengeselzes bestimmt. daß die Kirchenleitung bcschlicl:Cn k:mn.
die Berufung in den Hilfsdienst allgemein nur irn eingeschränk
ten Dienst vorzunehmen, soweit die Pcrso1rnl- und Finanz
entwicklung dies erforderlich macht, so gilt dies IIir die Berufung
in den pfoITamtlichen Probediensl (Entsendungsdiensl) für die Zeil.
für die diese Regelung getroffen isl. längstens bis zum 31. Dezem
ber 2001 , fort.

Artikel 13 
Aufhebung von Kirchengesetzen 

Aufgehoben werden 

1. das Kirchengesetz über die dienstrechtlichen Vcrhfütnisse der
Pfarrer in der Evangelischen Kirche der Union (Prarrerdicnstge
selz) in der Fassung der Bekanntmachung vom } 1. Mai 1991 (ABI.
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EKD i991 Seite 237). ge:indert durL·h d,1s KirL·hengcsct7. vorn 14. 
Juni 1992 (ABI EKD. 1992 Seite 373), 

Hctr.3-41997 

Vom 17. Novcrnh:r 199(1 

Die Landessynode erläßt gemüß § 106 PrDG folgendes Aus-
2. das Kirchenge-setz zur For1gcltung \ on Besti mrnungcn des PLmcr- Whrungsgesctz: 
dienstrechts vom 20. Apnl 1991 (ABI EKD I CJCJ I Seite 2U7),

3. dns Pfnrrerdicnstgesetz clcs Bundes der Evangelischen Kirchen
vom 2� September 1982 1\IBI. BEK 1983 Seite 2), als Recht der
Evangc! ischcn Kirche der Union fortgeltend aufgrund von § 1
cles Kirchengesetzes zur Fortgeltung von Bestimmungen des
Pfarrerdienstn:chts vom 211. April 1991 (/\131 EKD 1991 Seite
207), zuletzt gei:indert durch das Kirchengesetz vom 5. Juni 1993
(ABI. EKD 1993 Seite 450).

4. das Kirchengesetz zur Übernahme des Pforrerdienstgesetzes
vorn 4. Juni 1983 (MB!. BEK 1984 Seite 34).

5. das Kirchengesetz zur Ausführnng des Pl,1rrerdienstgcsctzcs
des Bundes der Evangelischen Kirchen (Pfarrerd1enstrechtsaus
führungsgcsctz) vom 4. Juni 1983 (tv!BL BFK 1984 Seite 35\
zuletzt gcündcrt dmch d,1s Kirchengesetz vom 5. Juni I S/93 (/\BI.
EKD 1993 Seite 450),

(i. die\ c1-cirdnung ;,,ur Ergjnzung des Pfanndicnstgesetzcs vom 29. 

Artikel l 
(zu� 3 PIDC) 

In der Pommerschen Evangelischen Kirche erfolgt die OrcJinations
verpflichtung auf die lutherischen oder auf die refonnatorischen 
Bekcrrntnissch ri ilcn. 

Artikel 2 
(zu � 21 /\hs. -1 PfDC) 

Das Dienstverhi:iltnrs der Pfon-erinnen und Pfarrer zur Anstellung 
endet. wenn nach Zuerkennung der ,"\nstcllungsnihigkcit his zum 
Ablaut von vier Jahren ein Dienst\crhiiltn1s c1uf Lebenszeit nicht 
begründet worden ist, sofern nicht 1m Einzelfall etwas ,mderes 
bestimmt wurde. 

Artikel 3 
(zu � 31 /\hs. 3 PfDC) 

Juni 1990 (ABJ. EKD 1990 Seite 461 ). als Recht der Evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer haben kein Recht auf Einsicht in die 
Kirche der Union fortgeltend aufgrund von§ l des Kirchengesetzes Ausbildungs- und P1·üfungsakten. Das Konsistorium bnn auf be-
zur Fongeltung \ c•n 13esti 1rnnungen des Pra1Tcrclic,nstrcchts vom 20. gründl'lcn /\ntr:1g /\uskünltc aus cli-c·sen /\kten erteilen. 
April l 991 (ABI EKD 1991 Seite 207), geündert durch das Kir-
chengesetz vom 14. Juni 1992 (AB L EKD 1992 Seite 3 73 ), Artikel 4 

7. das Kirchengesetz über die dienstrechclichen Verh:iltnisse der
P;:istorcn im Hilfsdienst in der Evangelischen Kirche der Union
(Hilfsdienstgesetz) in clcr Fassung clcr Bekanntmachung vom 1 (i
Mürz l 981 ( /\13 [. EKD l 981 Sei tc 190), zu letzt gcündcrt durch
das Kirchengesetz vorn 12. Juni 1990 (ABI. EKD 1991 Seite 152).

1 /LI � 35 PIDC) 

Zur Amtstracht der Pfarrerinnen und P!'c1rrer gehören der Talar, 
das B:1rctt und das Bctlchen. Pf:irrerinncn können statl clcs 
13clTchcns auch den Stehkr:1gen trc1gcn. Die Inhaber der Pfarrstel
len im Bereich der Hansestadt Strc1lsuncl können wie bisher die 
weiße Halskrause tragen. Die Verwendung anderer liturgischer 

8. die \'crordnung zur /\n:;lcichung des Pl':1rrnaushilclungsrcch1s Kleidung regelt eine „Ordnung zur liturgischen Kleidung".
vom 7. Oktober 1992 (ABI. EKD 1993 Seite 46).

Artikel 14 
Inkrafttreten 

Artikel 5 
(zu � 51 /\bs. 1 PfDC) 

Der Erholungsurlaub der Pf,merinnen und Planer wird durch eine 
Diesö Kirchcngc'sclz tritt (L1r die E\ ;1ngelischc Kirche clcr Union Urlauhsordnung geregelt. die die Kirchenleitung ed(il',t 
am l. Januar 19Sl7 in Kr,\! t. Es wird für die Gliedkirchcn in Kral t 
gesetzt. nachdem diese jeweils zugestimmt hziben. Artikel 6 

Berlin, den 15. Juni 1996 Der Präses der Synudc 
der Evangelischen Kirche der Union 

(Kock) 

Vorstehendes Kirchengesetz wird hiermit verkündet. 

Berlin, den I 6. Juni 1996 Der Rat 
der Evangelischen Kirche der Union 

(D. Beier) 

Kirchengesetz zur Ausführung des Pfarrdienstgesetzes 

vom 15. Juni 1996 (PIDG) und des Einführungsgesetzes 

zum Pfarrdienstgesetz vom 15 .. Juni 1996 (EGPIDG) 

(Ausführungsgesetz zum Pfarrdienstgesetz 

PEK - AG PIDG Pom.) 

(zu f � 67 und 68 PfDG; 

(l) Wurde eine Pfarrstelle für den eingeschränkten Dienst bestimmt,
so kann die Stelle nur Pfan-erinnen und Pfarrern übertragen wer
den, die im eingeschri:inkten Dienst beschi:iftigt sind. Pfrmerinnen
und Pfan-er, die im eingeschränkten Dienst beschäftigt sind, sollen
nicht in Pfan-stellen berufen werden, die nicht für den eingeschränk
ten Dienst bestimmt sind.

(2)Bevor für eine Pfarrstelle ein anderer Dienstumfang festgelegt
wird, sind der zuständige Cemeindekirchenrat und Kreiskirchen
rat zu hören. Sind diese einverstanden, entscheidet über die Verän
derung das Konsistorium, andernfalls die Kirchenleitung.

(3) Wird für eine Pfamtelle ein anderer Dienstumfang festgelegt, so
ist die Stelle der Ste)leninhaberin oder dem Stelleninhaber zu belas
sen, wenn diese oder dieser einer entsprechenden Einschränkung
oder Erweiterung des Dienstumfangs zustimmt. Über Ausnahmen
entscheidet in begründeten Einzelfällen die Kirchenleitung,
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i\nikcl 7 
(zu ) (,lJ f'IDG) 

( I) Ist zwei Pfanerinnen oder Pfarrern, deren Dienstumfang jeweils
auf die Hälfte eingeschränkt ist. gemeinsam eine Pfomtelle über
lrngen worden und wird das Dienstverhältnis einer oder eines der
Beteiligten \Cr'indcrt oder becnclct. so kann die oder der andere aus
der Pfarrstelle- ,1hherulcn oder in Llcr1 Wartestand 1·,Tscr1r werden.

(2) Für die gemeinsame Wahrnehmung des Dienstes in einer PfmT
stelle kann clic Kirchenleitung im Einzelfall eine ,1nclere als eine
Teilung je zur Hlilfte zulassen. In diesem Fall ist diejenige oder
derjenige der Beteiligten, der oder dem der geringere .�nteil über
tragcn wird. ;ur i\usiihung des [1ltur;nntliehcn Dic11stes im Nc
henherur (� 1112, frci;custellrn

Artikel 8 
(zu Artikel 2 � 2 EGPIDG) 

Die Kirchenleitung kmm für einrn lcstzulcgcndcn Zciti:1um, jedoch 
nicht mit Wirkung üher den 31. Du,·mher 2001 hirnus. hcsehlicßcn, 
cbß die Bcru 1·u ng in den pr,1rrarn11 ichcn Probedicn,l t ErnscmJungs
dienst) allgemein nur im eingeschr:inkten Dienst erfolgt. 

Artikel 9 
(zu i\rtikel 12 � 1 EGPIDG) 

1 m I ntcrcssc des i\ hhaus eine:, f'c1 son;liühcrh;mges i rn pLirr;untl i
chen Dienst können Pforrerinnen und Pfarrer. die cbs 58. Lebens
jahr vollendet haben, aur ihren .�ntrag in den Ruhestand versetzt 
werden. Diese Regelung tritt ,1m? 1. Dezember 2001 ,1ußer Kraft. 

i\rtikel 10 

Wcilcrc ErglinLungsbcsti111111ungcn crlM\l das Konsistorium. 

Artikel 11 

( 1) Dieses K irchcngcsctz tritt ,1rll 1. Januar 1007 in Kr,1fl.

(2) Mit ,km lnk1·:llhrctcn dicsts Kirchengcsel;'.CS Lrilt d:1s Kirchen
gesetz zur Durchführung des Pr':-irrerdienstgesetzes des Bundes und
des Pforrcrdicnstrechtsausführungsgesetzes der Eqngelischen
Kirche der Lnion vom 6. No\ernber 1983 (PlarDG Greifswald)
außer Krart.

Züssow, den 1 7. 11. 1 ')')6 Pn,i'. Dr. Zohcl 

L.S. Präse� 

Nr. 3) Kirchengesetz zum Pastoralkolleg Ratzeburg sowie die 

Vereinbarung zur Beteiligung der Pommerschen Evangeli

schen Kirche an der Nutzung und der Trägerschaft des 

Pastoralkollegs der Nordelbischen Ev.-Lutherischen Kirche 

und der Fortbildung der Pastorinnen und Pastoren. 

Pommersche Evangelische Kirche 
Das Konsistorium 

IJJ/1259-1/97 

Greifswald, den 16.1.1997 

Nach Beschluß der Landessynode der Pommerschen Evangeli
schen Kirche vom 17.11, 1996 wird nachstehend das Kirchenge-
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sct7. mm Pastoralkolkg Ratz.ehurg so\\ i,· die \/crcinb:irun!.' ;ur 
Tklciligung der Pommcrschcn Evangcli,chcn Kirche an licr Nut
zung und der T1·iigcrsck1l t des Pastoralkullcgs der l'>iordclbischcn 
E\.-Lutherischen Kirche und der Fortbildung der Pastorinnen und 
Pc1storen vom 23. August 1996 veröffcnll icht. 

Hardcr 
Kc,nsistcrialpriisi de 111 

Kirchengesetz 

wr Vereinbarung der Beteiligung der Pommcrschen Evongclischcn 
Kirche an der Nut1ung uncl cler TrägerschJft des Pastoralkollegs 
c!cr Nordclbisehcn [\ -Lutherischen Ki:clw und der l'orthildur1g 
Llc1 rastorinncn uml f\1s10rcn vo111 23 .. \ugu,t l <J'J(i 

§ 1

Die Landessynode stimmt der Vercinb::uung zur Beteiligung c:ci 
Pc,mrncrschcn Ev::1ngeli,chcn Kirche ,rn der '.'Jutzung und dirTr:i
gn'.0chart des Pastorsili-;ul!cgs der Norucl hscl1cn 1:.:v.-Luthcr1s, iicn 
Kirche uncl der Funhildung der Pastc,ririncn und Pastoren \(1m 

23 .. �ugust 1996 (s. Anl=tge) zu. 

Dines Kirchcngcsclr tritt ;1m i7.ll j(J% in Kran. 

LS. 

Vereinbarung 

Prof. Dr. Zobel 
Prtiscs 

Zur Beteiligung der Pommcrschen Ev. Kirche 

an der Nutzung und der cfrügerschaft des Pastoralkollegs 

der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche und 

der Fortbildung der Pastorinnen und Pastoren 

Die Norclclhischc E\ angclisch-Lutherischc Ki1-chc, vertreten 
durch die Kirchcnlcitun" 1n Kiel. 

uncl 

clie Pomrnersche E\ angelische Kirche. \·erlrelen durch die 
Kirchenleitung in Greifs\\ alcl. 

im i'ulgcndcn Ki1·chc11 gcn,rnnt 

schließen in der Überzeugung, durch eine Beteiiigung der Pom
merschen Ev, Kirche im Diensl des Pastornlkollegs cler Nordelbi
schen Ev.-Luth. Kirche und ;m der Fortbildung clcr Pastorinnen 
und Pastoren/Pfarrerinnen und Pfarrer ihre partnerschaftliche Zu
sarnmenarbeil weiter zu sti:irken, rolgende 

Vereinbarung: 

§ 1

Die Pommersche Ev. Kirche beteiligt sich an der Nutzung und 
der Trägerschaft des Pastornlkollegs der NonJelbischen Ev.-Luth. 
Kirche und der Fortbildung der Pastorinnen und Pastoren/Pfarre
rinnen und Pfarrer nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen. 
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§ 2 Nordelbische Kirchenamt und das Konsistorium. 

(]) Das Pastoralkolleg dient mit seinen Kursen und Studientagen § 7
der Förderung, Stärkung und Fortbildung der Pastorinnen und Pa-
storen/Pfarrerinnen und Pfarrer in ihrem, ihnen mit der Ordination ( l) Diese Vereinbarung bedarf der Zustimmung durch Kirchengesetz.
übertragenen besonderen Dienst. 

(2) Die Veranstaltungen des Pastoralkollegs werden im Pastoralkolleg 
und in der Region der Pommerschen Ev. Kirche durchgeführt.

(2) Die Vereinbarung tritt in Kraft, sobald die Zustimmungsgesetze
in Kraft getreten sind. Der Zeitpunkt wird von beiden Kirchen im
Kirchlichen Amtsblatt bekannt gemacht.

(3) Die Pfarrerinnen und Pfarrer der Pommerschen Ev. Kirche neh- Ratzeburg, den 23. August 1996 
men zusätzlich zu ihren Verpflichtungen aus der Fortbildung in
den erstenAmtsjahren innerhalb ihrer ersten 5Amtsjahre verpflich- Nordelbische Ev.-Luth. Kirche Pommersche Ev. Kirche 

Die Kirchenleitung tend an mindestens einem Kurs des Pastoralkollegs teil. Die Kirchenleitung 

(4) Die Pfarrerinnen und Pfarrer der Pommerschen Ev. Kirche
können an allen übrigen Fortbildungsangeboten der Nordelbischen
Ev.-Lutherischen Kirche teilnehmen.

§ 3

Karl Ludwig Kohl wage 
Bischof und Vorsitzender 

L.S.

Eduard Berger 
Bischof und Vorsitzender 

L.S.

Nr. 4) Kirchengesetz über die Ordnung des Frauenwerkes der 

Der Rektor oder die Rektorin sowie die zwei Studienleiter und / Pommerschen Evangelischen Kirche vom 17. November 1996 

oder Studienleiterinnen werden im Einvernehmen beider Kirchen 
berufen. Ein Studienleiter oder eine Studienleiterin ist Pfarrer oder Pommersche Evangelische Kirche Greifswald, den 16.1.1997 
Pfarrerin der Pommerschen Ev. Kirche und wird für die Dauer des Das Konsistorium 
Dienstes am Pastoralkolleg in Ratzeburg beurlaubt. 

§4

Über die von der Kirchenleitung der Nordelbischen Ev.-Luth. Kir
che zu berufenden Mitglieder des Beirates des Pastoralkollegs wird 
das Einvernehmen mit der Pommerschen Ev. Kirche hergestellt. 
Die Pommersche Ev. Kirche entsendet ihrerseits in den Beirat als 
stimmberechtigte Mitglieder 

1. das für die Fortbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer
zuständige Mitglied des Konsistoriums und

2. ein Mitglied ihrer Kirchenleitung

§ 5

Die Betriebskosten des Pastoralkollegs einschließlich der Perso
nal- und Pfarrstellenkosten werden wie folgt anteilig von den Kir
chen finanziert: 

a) Maßstab der Kostenteilung ist die Pfarrstellengesamtzahl
beider Kirchen;

b) der Anteil der Pommerschen Ev. Kirche wird in dem gleichem
Maße gemindert, in dem die Höhe der Pastoralbezüge der
Pommerschen Ev. Kirche von der Höhe der Pastorenbezüge
der Nordelbischen Ev. Luth. Kirche abweicht. Er wird jähr
lich angepaßt.

§ 6

(l) Die Verträge zwischen der Nordei bischen Ev.- Luth. Kirche
und den Diakonischen Heimen Lübeck e. V. über die Tagungsstät
te des Pastoralkollegs bleiben von dieser Vereinbarung unberührt.

(2) Die Kirchen werden Durchführungsbestimmungen, soweit er
forderlich einvernehmlich erlassen. Zuständig ist jeweils das

D. 31302 - 26/96

Nach Beschluß der Landessynode der Pommerschen Kirche vom 
17.11.1996 wird nachstehend das Kirchengesetz über die Ordnung 
des Frauenwerkes der Pommerschen Evangelischen Kirche vom 
17. November 1996 veröffentlicht, das mit Wirkung vom 1. Janu
ar 1997 in Kraft tritt.

Harder 
Konsistorialpräsident 

Kirchengesetz über die Ordnung des Frauenwerkes der 

Pommerschen Evangelischen Kirche 

vom 17. November 1996 

§ l

(!) Das Frauenwerk der Pommerschen Evangelischen Kirche ist 
Werk im Sinne desArtikels 149 der Kirchenordnung. Es tut Dienst 
im Auftrag der Kirche. 

(2) Das Frauenwerk setzt die Arbeit des Werkes der Evangelischen
Frauenhilfe der Pommerschen Evangelischen Kirche und der Ar
beitsgemeinschaft Frauenarbeit fort.

§ 2

(1) Es ist Mitglied der Evangelischen Frauenhilfe in Deutschland
e. V. und hält Verbindung zu den Frauenverbänden der Gliedkir
che bzw. aufEKD-Ebene und pflegt Kontakte zu Frauenverbänden
außerhalb der Kirchen.

(2) Besondere Beziehungen bestehen zum Schwesternheimathaus
Stralsund als Einrichtung der Schwesternschaft der Evangelischen
Frauenhilfe.

(3) Es arbeitet mit Einrichtungen, Werken,Ausbildungsstätten und
Arbeitskreisen der Landeskirche, die verwandte Aufgaben wahr-
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nehmen. zus:1rnrnen. Es 1sc Mitglied des Diakonischen \Vukes und 
des Landesfrauenrates :vl ecklenburg-Vorpommerns. 

(l) Das Frauenwerk tut Dienst für Frnuen und Familien innerhalb der
Landeskirche und hat dicAufgahc. ihnen in ihren Lchcnsbeziigcn clic
biblische Botschan zu \erkümligen. Es nirnrnt dabei die Ziele der
Ökumenischen Dekade ,.Solidarität der Kirchen mit den Frauen" in
haltlich auf uncl !-cibt daraus Impulse für Kirche und Öffentlichkeit.

(2) Das Frauenwerk lädt ein zu Tagungen, Wochenenden und Frei
zeiten und unterstützt Veranstaltungen der Kirchengemeinden, der
Kirchenkreise und der L.,rndeskirchc.

(3) Es fördert die Weiterbildung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen
in du Ccrneindcarheit. cl ic Vorbereitung des Weltgebet,t.1ges, den
Austausch kirchlicher Mitarbeiterinnen und begleitet die Mütler
genesungsarbeit.

Die Arbeit des Frauenwerkes wird verantwortet durch die Vorsit
zem:e. die I c i Lende PL1rreri n und den Lrnclesarbei Lskrcis des 
Frauenwerkes. 

Der Landesarbeitskreis wählt aus seiner Mitte die ehrenamtliche 
Vorsitzende des Frauenwerkes und deren Ste]]\crlrelerin Dabei steht 
die lcitcm.lc Plarrcrin nicht zur \,Vahl. Die Vorsitzende bereitet die 
Sitzungen des Landesarbeitskreises vor und leitet sie. Sie hält Kon
t:1kte zu den Vorsitzenden clcr Frnuenhilfc der Gliedkirchen der EKD. 

(l) Die lcitcncle Pf:1rrnin wircl n:1ch Anhörung clcs Lrnclcs
arbeitskreises durch die Kirchenleitung in eine l::mdeskirch\iche
Pfarrstelle für sechs Jahre berufen. Wiederberufung ist möglich.

(2) Sie vertritt das Frauenwerk innerhalb und außerhalb der Lan
deskirche. Zu ihren Aufgaben gehören die Geschäftsführung, die
Öffcntlichkcil,::rhcit. die Kontakte zu Crcrnicn inncrh:,lb und au
f.\erh:ilb der Kirche.

(3) Sie gibt Impulse und Hilfe für die Fr:1uen- und F;:imdienarbeit
in der L:111desk1rchc. türdcrt Veranstaltungen uncl Projck1e, clie be
sonders Frnuen Raum für eigenständige theologische Arbeit und
eigene spirituelle Erfahrungen geben.

§7

( 1) Zum Landesarbeitskreis gehören: die leitende Pfarrerin, ein Mit
glied, das vom Konsistorium benannt wird, und bis zu zehn weitere
Mitglieder, die auf die Dauer von sechs Jahren von der Kirchen
leitung berufen werden. Darunter soll eine Schwester der Schwe
sternschaft der Evangelischen Frauenhilfe und Vertreterinnen wei
terer Frauenaktivitäten sein. Die Kirchenleitung geht bei Berufung
von Vorschlägen der Kirchengemeinden, der Kirchenkreise und des
Landesarbeitskreises aus. Wiederberufung ist möglich.

(2) Der Landesarbeitskreis tritt in der Regel sechsmal im Jahr zu
sammen und ist beschlußfähig, wenn außer der Vorsitzenden oder
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ihrer Vertrctcnn mindestens clie 1 --Lilrtc der \1itg!iccJu :mwesrncl 
ist. Seine Beschlüsse faßt er mit Stimmenmehrheit. 
(3) Der Landesarbeitskreis berät und unterstützt die Pf,merin uncl
Mit:,rbcitcrinnen bei clcr Erfüllun:; ihrer Au,·gaben uncl bcschlicP,t
insbesondere über:

a) Vorschliigc :in die Kirchenleitung zur J3crurung clcr
leitenden Pfarrerin,

b) Festsetzung des Haushaltspl,mes und Entlastung cler
Rcchnungsi"ührung

cJ Erwerb, Veräußerung. Belastung, Pachtung ode1 Verpachtung 
\Oll Crundstückcn uclcr grumbtlicksglcichcn Rcc11tcn 

d) sonstige Angelegenheiten von besonderer Bedeutung, die ihm
\nn der Vorsilzcnclcn zur ßeschlul.\l·assung vorgelegt werden.

§ 8

Das Vermögen der Ev.ingclischC!l Frauenhi I le und ein Arbeitsge
meinschaft Frauenarbeit geht über in das Vermögen des Frauen
werkes und ist Eigentum der Pommerschen Evangelischen Kir
che. Es wird :rls Sundencrrnögen der Lmdc1ki1d1e \erwaltct und 
dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen. caritatiYen 
und kirchlichen Zwecken der Landeskirche. 

§ 9

( 1) Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 1. J:rnu:ir 1997 in Kr:rft.

(2) Gleichzeitig treten das Kirchengesetz iiber die Ordnung der
Ev:1ngelischen Frauenhilfe vom 7. November I l)82 u ncl die Yr,r

Orclnung der E\angclischcn Fraucn:1rbeit vom 24. April 
1973 außer Kraft. 

LS Prol. Dr. Zobel 
Präses 

Nr. 5.\ Jahreslosung und Monatssprüche l 'J'J8 

Jahreslosung: Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt 

hat. Eph 5,21L) 

Janu:1r: Cott spricht: Ich lasse dich nicht fallen uncl verlasse 
dich nicht. Sei muti:; und stark 1 
.los. 1,5.6 (L) 

Februar: Gott gebe euch erleuchtete Augen cles Herzens, 
damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm 
berufen seid. Eph l, l 8 (L) 

März: Jesus Christus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid 
die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt 
viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun. 
Joh l 5,5 (L) 

April: Wenn das Herz uns auch verurteilt - Cott ist größer 
als unser Herz. l. Joh 3,20 (E) 

Mai: Täuscht euch nicht: Gott läßt keinen Spott mit sich 
treiben; was der Mensch sät, wird er ernten. Gai 6,7 (E) 

Juni: Stark wie der Tod ist die Liebe. Hld 8,6 (E) 
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Juli: Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ich setze auf Gott, Die Gemeinde ßozen 

August: 

den Herrn, mein Vertrauen. Ich will all deine Taten 
verkünden. Ps 73,28 (E) 

Jesus Chtislus spiichl: Ich bin die Tür; wenn jemand 
durch mich hineingeht, wird er selig werden. Joh. 10,9 (L) 

September: Das Erbarmen des Menschen gilt nur seinem 
Nächsten, das Erbarmen des Herrn allen Menschen. 
Sir 18,13 (E) 

Oktober: Du krönst das Jahr mit deinem Gut. Ps 65,12 (L) 

November: Weh denen, die das Böse gut und das Gute böse 
nennen, die die Finsternis zum Licht und das Licht 
zur Finsternis machen, die das Bittre süß und das Süße 
bitter machen. Jes 5,20 (L) 

Dezember: Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die 111/\ngsl 
sind. Jcs 8,23 i. L) 

L=Luthertext (AT 1964/NT) 1984 E=Einheitsübersetzung 

Herrausgeber und Quellennachweis: Ökumenische Arbeitsge
meinschaft für Bibellesen (ÖAB). Geschäftsstelle:Arbeitsgemein
schaft Missionarische Dienste, Schönhauser Allee 59b, 10437 
Berlin, Tel.: 030/44660-417. Fax: 030/44660-416. 
Jahreslosung und Monatssprüche 1998 hat die ÖAB in ihrer Sit
zung vom 13. - 15„ Februar 1995 festgelegt. Die Schreibweise 
und die Interpunktion gehören zur authentischenTextgestalt. Die 
ÖAB verantwortet nicht nur die ausgesuchten Texte, sondern auch 
die für die Herausgabe lcstgclegte Textgestalt. 

B. Hinweise auf staatliche Gesetze und Verord

nungen

C. Personalnachrichten

Ordiniert: 

Albrecht Mantei - 27.1 ü.1996; Johannes-Markus Wenzel

27. l 0.1996; Michael Mahlburg - 27.10.1996; Sebastian Sund
hausen - 27, l 0.1996; Margret Laudan - 27.10, 1996; Johannes
Lehnert - 27.10.1996

D. Freie Stellen

Dienst in der Ev.-Luth. Kirche in Italien (ELKI) 

Zur EKLI gehören 11 Diasporagemeinden deutscher und italie
nischer Srrache zwischen Südtirol und Sizilien. Die Pfarrstellen 
ßozen und Florenz sind zum 01. Januar 1998 für die Dauer 
von 6 J ahrcn wieder zu besetzen. 

umfaßt Südtirol sowie die benachbarten Provinzen Trient und Ve
rona. Sie sucht eine ideenreiche Pfa!Terin / einen ideenreichen Pfar
rer. Arbeitsschwerpunkte sind: 
- Gottesdienste und Kindergottesdienst, Kleingruppenarbeil

außerschulischer Re\ iginnsunterricht
- Erwachsenenbildung und Fa1111l1cnbcratung
- Rundfunk- und Fcrnsehandachlen
- Urlauberseelsorge

Die Gemeinde florenz 

umfaßt die Regionen Toscana und Emilia Romagna. Die Gemein
de such-t eine jüngere kontaktreiche Pfarrerin / einen jüngeren 
kontaktreichen Pfarrer mit Erfahrung in Erwc1chsenenbildung und 
Verwaltung. Arbeitsschwerpunkte sind: 
- Frauenverein
- Orgelkonzerte und Konzertreihen mit jungen Musikern
- Versorgung der Gemeindegruppe Bologna-Modene. Cesenatico

an zwei von vier \Vochcncmtcn im Wechsel mit Floren; 
- Tourismusarbeit

Beide Gemeinden verfügen über einen erfahrenen Kirchenvorstand, 
eine geriiumigc Wohnung bei der Kirche und einen Gemeindesaal, 
Bozen verfügt auch über Sekretariat und Garngc. In Bozen ist eine 
deutschsprachige Schule bis zum Abitur vorhanden. 
In beiden Gemeinden ist die Weiterführung der ökumenischen 
Zusammenarbeit rnit evangelischen, katholischen - und in Florenz 
auch jüdischen - l\achbarn erw(rnschr. Die Übernahme gesamt
kirchlicher Aufgaben wird erwartet. 

Da die ELKI zweisprachig ist. ist die Bereitschaft zum Eriernen 
der italienischen Srr;1che unerliil'il ich. Ern Sprachkurs h1s 1u 8 Wo
chen m Italien wird auf Wunsch vor Dienstantritt angeboten. 
Die Besoldung richtet sich nach der Gehaltsordnung der ELKI. 

Die Ausschreibungsunterlagen und wcilcrc Informationen erhal
ten Sieauf schriftliche Anfrage beim 

Kirchenamt der EKD • 1 L1uplabtei lung III • Postfach 210 220 
3 0402 Hannover• Tel.: 0511/27 lJ6-126 • Fax: 0511/27 96-725 
E-mail ekd@ekd.de
Bewerbungsfrist: 02. April 1997 (Eingang beim Kirchenamt der
EKD).

E. Weitere Hinweise

F. Mitteilungen für den kirchlichen Dienst

Zur Information: 
Der Kurzalmanach - Ausgabe 1997 - ist als Sonderdruck er
schienen. Er wirrl deshalb in diesem Jahr nicht nocheinmal im 
Amtsblatt abgedruckt (Dr. Nixdorf - Oherkonsistorialrat) 
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